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Gemeinde:   Bad Mitterndorf 
Pol. Bezirk:  Liezen 
Land:   Steiermark    
         
 
 
 

VERORDNUNG  
ÖEK - ÄNDERUNG  Vf. 1.03 

„Dezentrale Gastronomie- und Beherbergung / Hollhaus“ 
gemäß § 24 des Stmk. ROG 2010 idF. LGBl. 165/2025 

 
 
 
 

WORTLAUT 
Präambel / Rechtsgrundlage 

 
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Bad Mitterndorf hat in seiner Sitzung am ….2025 das Örtliche 
Entwicklungskonzept 1.0 in der Fassung der Änderung Vf. 1.03 „Dezentrale Gastronomie- und Beher-
bergung / Hollhaus“, verfasst von Arch. DI Martina Kaml, Boder 211, 8786 Rottenmann - GZ.: 
04/2504/RO/01.1 - ÖEK, vom 30.04.2025, beschlossen. 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: Stmk. ROG 2010 idF. LGBl. 165/2024 

Stmk. BauG 1995 idF. LGBl. 73/2023 

ÖEK 1.00, in Rechtskraft seit 06.04.2022, 

FWP 1.00, in Rechtskraft seit 06.04.2022 

ÖEK 1.00 und FWP 1.00 wurden auf Grundlage Stmk. ROG 2010 LGBl. 49/2010 

idF. LGBl. 6/2020 beschlossen. 

 
     

 
§ 1 

Inhalt 
 
Der Wortlaut und die zeichnerische Darstellung im Maßstab 1:5000, GZ.: 04/2504/RO/01.1 - ÖEK, vom 
30.04.2025, basierend auf dem rechtskräftigen Örtlichen Entwicklungskonzept 1.0 der Marktgemeinde 
Bad Mitterndorf, besitzen Verordnungscharakter. Der Verordnung ist ein Erläuterungsbericht ange-
schlossen. 
 

Anmerkungen (kurz Anm.) haben ausschließlich erläuternden Charakter und sind nicht Teil des Wort-

lautes! 
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§ 2 

Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe gem. § 2 Abs. 5 REPRO 2016 
 

Festlegung von Gastronomie- und Beherbergungsbetrieben mit Erweiterungspotential gemäß § 2 Abs. 
5 des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Planungsregion Liezen 2016 

 
 

§ 3 
Gebiet mit baulicher Entwicklung für Tourismus & Ferienwohnen 

 
Im Bereich der von der Änderung betroffenen Grundstücke wird, wie im ggs. Verordnungsplan darge-
stellt, Freiland in ein Gebiet mit baulicher Entwicklung für Tourismus & Ferienwohnen mit der Einschrän-
kung auf die Folgewidmung Erholungsgebiet „EH“ umgewandelt.   
 

Anm.: Von der Festlegung sind das Grundstück .216 im Ausmaß von 2.693 m² sowie ein Teil des Grund-

stückes 865/1 im Ausmaß von ca. 225 m² (gesamt: ca. 2.920 m²), beide KG 67316 Tauplitz, betroffen.  

 
 

§ 4 
Absolute Entwicklungsgrenzen 

 
Absolute Entwicklungsgrenzen sind für die Dauer der Planungsperiode nicht verrückbar, ausgenommen 
bei wesentlicher Änderung der Planungsvoraussetzungen und nur nach Änderung des ÖEK. 
 
Absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze Nr. 5 „Wahrung des Orts- und Landschaftsbildes“  
 

 
§ 5 

Räumliches Leitbild L3 
 
(1) Raumbezogene  Ziele und Maßnahme: 
 
Ziele: 
 
• Sicherstellung einer qualitätsvollen baulichen Weiterentwicklung im Einklang mit dem bestehenden 

Gebietscharakter der Tauplitzalm: Geplante Zubauten sind unter Berücksichtigung der landschaft-
lichen Einbindung, funktionalen Anforderungen und gestalterischen Eigenheiten des Bestandes zu 
entwickeln.  
 

• Die bauliche Weiterentwicklung hat sich gestalterisch an den charakterprägenden Elementen des 
bestehenden Hollhauses zu orientieren. 
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Maßnahme: 
 
Erstellung eines Räumlichen Leitbildes L3, dessen Geltungsbereich das oben in § 3 festgelegte Gebiet 
mit baulicher Entwicklung für Tourismus & Ferienwohnen mit der Einschränkung auf die Folgewidmung 
Erholungsgebiet „EH“  umfasst (  k … kurzfristig) 
 

 
(2) Räumliches Leitbild L3 

 
1. GELTUNGSBEREICH:  
 
Der Geltungsbereich des Räumlichen Leitbildes L3 umfasst das oben in § 3 festgelegte Gebiet mit bau-
licher Entwicklung für Tourismus & Ferienwohnen mit der Einschränkung auf die Folgewidmung Erho-
lungsgebiet „EH“. 

 
2. GEBIETSCHARAKTER: 
 

a. Dachgestaltung: 

• Dachform: Es ist ausschließlich das Satteldach zulässig. 

• Dachneigung: 34° - 38° 

• Dachdeckungsfarbe: Es ist ausschließlich Dunkelgrau zulässig. 

 
b. Baukörpergestaltung: 

• Anzahl der Geschoße: Oberirdisch sind maximal zwei Vollgeschoße zulässig.  

Zusätzlich darf ein unterirdisches Geschoß im Nordnordwesten in voller Höhe sichtbar über das 
angrenzende, nach Fertigstellung bestehende Gelände ragen. Definition Unterirdisches Ge-
schoß: Geschoß, dessen äußere Begrenzungsflächen in Summe zu nicht mehr als der Hälfte 
über dem Gelände nach Fertigstellung liegen.  

Der Ausbau des Dachkörpers ist zulässig. Der Kniestock darf max. 1,25 m betragen. Gaupen 
sind ausschließlich in Form von Schleppgaupen zulässig. 

• Maßstäblichkeit: Sicherstellung einer kleinteiligen Wirkung der Baumasse, durch Auflösung des 
Gesamtvolumens in unterschiedlich ausgerichtete, zueinander im Winkel angeordnete Gebäu-
detrakte. Die zulässige Abweichung der Hauptachsen mehrgeschoßiger Gebäudetrakte vom 
rechten Winkel beträgt ± 10°. 

Jeder einzelne Gebäudetrakt darf eine Länge von 33 m und eine Breite von 17 m (Außenmaße, 
ohne Vordächer oder Balkone) nicht überschreiten. 

Als Gebäudetrakt gilt ein eigenständiger Baukörperabschnitt mit klar ablesbarer Grundriss- und 
Dachausrichtung, der durch Versätze, Rücksprünge oder Fassadengliederung vom übrigen 
Baukörper unterscheidbar ist. 

 
c. Fassadengestaltung: 

Materialien: Photovoltaik-Fassaden sind unzulässig.  
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Im Erdgeschoß sind ausschließlich Stein-, Putz- und/oder Holzoberflächen zulässig.  

Im Ober- und Dachgeschoß sind ausschließlich Holzoberflächen zulässig.  

Im unterirdischen Geschoß sind ausschließlich Stein- und/oder Putzoberflächen zulässig. 

• Farbgebung: Sämtliche Oberflächen sind in zurückhaltend gedämpfter Farbe auszuführen; d.h. 
Einsatz von Farben mit geringem Sättigungsgrad 

Putzoberfläche: Im Erdgeschoß sind ausschließlich erdige Farbtöne zulässig. Reines Weiß ist 
unzulässig. Im unterirdischen Geschoß ist ausschließlich dunkle Farbgebung mit Hellbezugs-
wert < 20 zulässig. 

Holzoberflächen sind ausschließlich unbehandelt natur, (ausschließlich) mit Wasser gedämpft, 
vorvergraut oder in Graubraun zulässig. 

 
3. BEBAUUNGSWEISE: 

Die Bebauung hat ausschließlich in offener Bebauungsweise zu erfolgen. 

 
4. FREIRAUMGESTALTUNG: 

 
a. Bepflanzung: 

• Einer standortgerechten, heimischen Pflanzengesellschaft ist Rechnung zu tragen.  

• Entlang der nordnordwestlichen Grundgrenze ist der Bestand an Bepflanzung zu verdichten. Es 
sind mindestens acht neue Bäume zu pflanzen. 

• Der Baumbestand sowie die gebotenen Neupflanzungen sind auf Dauer zu erhalten, gegebe-
nenfalls zu ersetzen. 

 
b. Geländeveränderungen: 

• Böschungen sind ausschließlich in Form von natürlichen Erdböschungen auszuführen, lediglich 
Unterstützung mit bewehrter Erde ist zulässig.  

• Böschungssicherungen wie Steinschlichtungen aus Natur- oder Betonstein sind unzulässig 

 
 

§ 6 
Rechtskraft 

 
Nach der Genehmigung durch die Stmk. Landesregierung beginnt die Rechtswirksamkeit des des Ört-
lichen Entwicklungskonzeptes 1.0 in der Fassung der Änderung Vf. 1.03 „Dezentrale Gastronomie- und 
Beherbergung / Hollhaus“ mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag. 
  

Für die Gemeinde: 
      
 
Angeschlagen: .................................................    Der Bürgermeister: 

Abgenommen: .................................................    (Herbert Hansmann) 
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 

ZUM ÖEK 1.0 idF. der ÄNDERUNG Vf. 1.03 

 
1.) Anlass: 
Das „Hollhaus“ zählt zu den traditionsreichsten Einrichtungen auf der Tauplitzalm und stellt einen von 
zwei Betrieben dar, die noch von Einheimischen geführt werden. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte 
sich der Berggasthof zu einem zentralen Treffpunkt für Bergsportler und Erholungssuchende. Heute 
wird das Haus von Familie Hüttner in dritter Generation geführt und steht für authentische Gastfreund-
schaft, alpine Tradition und persönliche Betreuung. Mit seiner langen Geschichte ist das Hollhaus tief 
in der Region verwurzelt. Um einerseits diese Bodenständigkeit zu bewahren und andererseits den 
gestiegenen Anforderungen moderner Gäste gerecht zu werden, soll der Betrieb im Rahmen eines 
nachhaltigen Konzeptes in eine neue Zukunft geführt werden. Zunehmender Modernisierungsbedarf ist 
insbesondere in Bezug auf Gästekomfort, Energieversorgung und zeitgemäße Nutzungskonzepte zu 
sehen. Die aktuelle Entwicklungsstrategie verfolgt das Ziel, die authentische Identität des Hauses zu 
bewahren und gleichzeitig mit einem modernen Boutique-Ansatz zukunftsfähig zu bleiben. Die geplante 
Erweiterung der Beherbergungskapazitäten und der gastronomischen Angebote zielt darauf ab, den 
Betrieb für eine breitere Zielgruppe zugänglich zu machen und den Gästen sowohl hohen Komfort als 
auch moderne Serviceoptionen zu bieten. Während die Sitzplatzanzahl erhöht und ein erweitertes Ser-
vicekonzept mit Bedienung und Selbstbedienung eingeführt wird, bleibt die traditionelle alpine Atmo-
sphäre gewahrt. Gleichzeitig umfasst die Modernisierung auch eine Anpassung der Infrastruktur, die im 
Einklang mit der natürlichen Umgebung steht. Damit soll das Hollhaus sowohl als beliebtes Ziel für 
sportlich aktive Gäste und Naturliebhaber im Allgemeinen als auch für Familien im Besonderen positio-
niert werden. 
 
Da die geplante Erweiterung die gemäß Stmk. ROG 2010 grundsätzlich zulässige Verdopplung der 
Bruttogeschossfläche überschreitet, wird auf die Bestimmung in § 2 Abs. 5 des Regionalen Entwick-
lungskonzepts für die Planungsregion Liezen Bezug genommen. 
 
 
2.) Lage im Raum: 
Bad Mitterndorf weist eine inneralpine Beckenlage auf, umfasst dabei das gesamte „Hinterberger Tal“ 
im steirischen Salzkammergut und erstreckt sich zwischen dem Radlingpass im Westen und der Klach-
auer Höhe mit der Engstelle am Grimming im Osten. Beim „Mitterndorfer Becken“ handelt es sich um 
eine langgestreckte, weithin von ebenen Talböden eingenommene Senke zwischen den Ausläufern der 
Dachsteingruppe, dem Kemetgebirge, und dem massiven Grimmingstock im Süden sowie dem Toten 
Gebirge im Norden. Es ist von sanften, sehr weitläufigen, mitunter bewaldeten Hügeln durchzogen und 
senkt sich - kaum wahrnehmbar – terrassenförmig Richtung Süden. Längsachsial, von Ost nach West, 
von der Salzkammergutstraße und der dazu parallel verlaufenden Bahnlinie durchquert, ist es geprägt 
von weitläufigen, naturnahen Wiesenflächen im Süden und dichter, teilweise bis an den Waldrand her-
anreichender Verbauung im Norden. Die Wälder werden zu großen Teilen wirtschaftlich genutzt und 
sind dementsprechend anthropogen geprägt (Nadelwaldkultur v.a.). Vor einer imposanten Gebirgsku-
lisse wechseln sich weite, intakte Räume mit landschaftlicher Vielfalt und dicht bebaute Siedlungsberei-
che ab und erzeugen dabei ein beeindruckendes Bild. 
 
Die Tauplitzalm, das größte Seenhochplateau Mitteleuropas, befindet sich im nördlichen Bereich des 
Gemeindegebietes auf einer durchschnittlichen Seehöhe von 1650 m. Das Gebiet ist von einer typi-
schen Almenvegetation geprägt. In den höheren Lagen dominieren alpine Wiesen mit Gräsern, Kräutern 
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und kleinen Sträuchern, während in den tiefer gelegenen Regionen auch Lärchen- und Fichtenwälder 
zu finden sind. Sechs kristallklare, von einer sehr artenreichen, alpinen Hochkarst-Flora umgebene 
Seen verteilen sich auf hochalpinem Almgelände. Die Tauplitzalm wird sowohl sommers wie winters 
(intensiv) touristisch genutzt.  
 
Das Hollhaus befindet sich im westlichen Bereich der Tauplitzalm, etwa 50 m Luftlinie vom großen Park-
platz in nördlicher Richtung entfernt, am südlichen Rand der sogenannten „Hollhausmulde“. Der Berg-
gasthof liegt auf einer natürlichen Erhebung, die in ihrer Form einem Damm ähnelt, da das Gelände 
sowohl nach Süden (Richtung Parkplatz) als auch nach Norden (zur Muldensohle hin) um etwa 30 m 
abfällt. Die Mulde stellt eine natürliche Senke dar. Von flachen und überschaubaren Pisten umgeben, 
bildet sie das Zentrum des familienfreundlichen Teils des Skigebietes „die Tauplitz“. Die Lage bietet 
einen weiten Blick auf die umliegenden Gipfel des Toten Gebirges, wie etwa den Lawinenstein im Wes-
ten und den Sturzhahn im Osten. Im Winter ermöglicht die Lage damit einen direkten Einstieg ins Ski-
gebiet und Langlaufnetz, im Sommer den direkten Zugang zu zahlreichen Wanderwegen.  
 
 
 
3.) Übereinstimmung mit den im geltenden REPRO Liezen angeführten Zielsetzungen / mit 

dem Örtlichen Entwicklungskonzept 1.0:      
   

Hinsichtlich Teilraumabgrenzung zählt der ggs. Bereich zum „Bergland über der Waldgrenze und Kampf-

waldzone“. 

 
 
a. Positionierung: 
 
Die Positionierung von Bad Mitterndorf lässt sich wie folgt beschreiben: 
 
„Ganzjährig sportlich aktiv erlebbare Natur, verbunden mit bäuerlich-traditioneller Lebensart“ 

 
 
 

b. Gemeindeweite touristische Gesamtuntersuchung:           siehe BEILAGE 
 
Mit der gemeindeweit durchgeführten touristischen Gesamtuntersuchung lassen sich die im örtlichen 
Entwicklungskonzept bereits festgelegten Ziele und Maßnahmen bestätigen: 
 
Mit den Tauplitz Bergbahnen und der Grimming-Therme verfügt die Gemeinde über zwei sehr große, 
für die Bestandsbetriebe maßgebliche touristische Infrastruktureinrichtungen, die stark von der Etablie-
rung zusätzlicher Beherbergungsbetriebe profitieren würden (Aufenthaltsgast statt Tagesgast). 
 
Die TAUPLITZALM ist eine Region, die durch eine enge Verknüpfung von traditioneller Almwirtschaft 
und touristischer Entwicklung geprägt ist. Eine Vielzahl an Betrieben, die sich über das weite Gebiet 
verteilen, bieten Unterkunft und/oder Gastronomie an. Etwa ein Viertel der Betten von Bad Mitterndorf 
werden auf der Tauplitzalm bereitgestellt. 
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Die zentralen Stützpunkte des Tourismus befinden sich im Gebiet 01 (Zentrum der Tauplitzalm) sowie 
in den Gebieten 08/09 (Hollhausmulde und Parkplatz). Diese Gebiete zeichnen sich durch eine hohe 
Dichte an insgesamt sechs Hotels bzw. hotelähnlichen Betrieben sowie zwei Jugendgästehäusern aus. 
Das Naturfreundehaus und mehrere Selbstversorgerhütten ergänzen das Angebot. Besonders die Kom-
bination aus Beherbergung und Gastronomie trägt maßgeblich zur touristischen Bedeutung dieser Be-
triebe bei. In diesem Zusammenhang sind außerdem noch die Grazerhütte und das Linzerhaus im Ge-
biet 05 zu nennen, die in ähnlicher Konstellation eine bedeutende Ergänzung zum touristischen Ge-
samtangebot der Region darstellen. Während sich im Zentrum die Bergstation des von Tauplitz kom-
menden 4er-Sesselliftes befindet, profitieren die Gebiete 08/09 (Hollhausmulde und Parkplatz) von der 
unmittelbaren Nähe zum großen Parkplatz am Ende der rund 10 km langen Alpenstraße, die von Bad 
Mitterndorf auf das Hochplateau führt und bei der Auffahrt ein beeindruckendes Panorama mit Blick auf 
die umliegende Bergwelt wie den Dachstein und den Grimming bietet. 
 
Im Gegensatz dazu ist vor allem das Kernsiedlungsgebiet der Almbauern im östlichen Teil der 
Tauplitzalm durch eine Vielzahl an Almhütten charakterisiert. Die enge Verbindung von Landwirtschaft 
und Tourismus über Jahre hinweg hat das Bild der Tauplitzalm stark geprägt. Einige dieser Hütten fun-
gieren als Jausenstationen und bieten Unterkunft. Sie ermöglichen ein authentisches Almerlebnis und 
verbinden Landwirtschaft und Tourismus, oft in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Bauern, die tra-
ditionelle Methoden pflegen. Die Selbstversorgerhütten hingegen bieten einfache Unterkunft, wobei die 
Gäste ihre Verpflegung selbst organisieren müssen. Die Almhütten auf der Tauplitzalm stehen somit an 
der Schnittstelle von Tradition und Tourismus: Einerseits bleibt die landwirtschaftliche Nutzung ein wich-
tiger Teil der Kultur und Identität der Region, andererseits hat der Tourismus Raum und Möglichkeiten 
für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung geschaffen. 
 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt auf der Tauplitzalm stellt die in Teilen massive Lawinengefahr dar 
wie im Bereich der Hollhausmulde, wo zwei Hotels betroffen sind, sowie im Bereich Gebiet 06, das 
landschaftlich mit direktem Blick zum Steirersee am attraktivsten liegt, aber in der Regel nur im Sommer 
genutzt werden kann.  
 
Die Gastronomiebranche in Österreich steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen, die sich 
in den letzten Jahren zunehmend verstärkt haben. Ein zentrales Problem ist der Personalmangel: Viele 
Betriebe kämpfen mit erheblichen Engpässen bei qualifiziertem Personal; ein Umstand, der die Be-
triebsführung erheblich erschwert. Diese Fachkräfte fehlen nicht nur in der Küche, sondern auch im 
Servicebereich, wodurch die Qualität und der Betrieb in vielen Gasthäusern beeinträchtigt wird. Ein 
weiteres großes Thema ist in den gestiegenen Betriebskosten zu sehen. Steigende Energiepreise, 
hohe Lebensmittelkosten und erhöhte Mieten setzen die Rentabilität vieler Gastronomen unter starken 
Druck. Insbesondere kleine und mittelständische Betriebe haben es zunehmend schwer, mit diesen 
gestiegenen Kosten Schritt zu halten. In vielen Fällen führt dies zu einer erhöhten Insolvenzgefahr. Ein 
weiteres ernstes Problem stellt das Fehlen von Betriebsnachfolgern dar, viele traditionsreiche Gast-
häuser müssen aufgrund der Abwesenheit von Nachfolgern schließen. Dies betrifft vor allem kleinere 
Familienbetriebe, die oft nicht in der Lage sind, die wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforde-
rungen zu meistern oder keine geeigneten Nachfolger aus den eigenen Reihen finden. Diese Schlie-
ßungen führen zu einem Verlust an Vielfalt und Tradition in der österreichischen Gastronomie. Ein Prob-
lem, dem sich auch die Marktgemeinde Bad Mitterndorf – und hier vor allem im Talbereich wie etwa in 
den Siedlungsschwerpunkten – zu stellen hat. 
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c. Touristische Ziele und Maßnahmen lt. ÖEK 1.00 / Öffentliches Interesse: 
 
Im ÖEK 1.00 sind bzgl. WIRTSCHAFT / TOURISMUS folgende Ziele dargelegt (auszugsweise): 
 
Ziele: 

 
 Weiterentwicklung des (Ganzjahres)Tourismus 

 
 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

 
 Quantitative Erweiterung der Beherbergungsbetriebe 

 
 Zielgruppenorientierte Erweiterung des touristischen Bettenangebotes  

 
 Stärkung der Naherholungsmöglichkeiten 

 
Maßnahmen: 
 

 Attraktivitätssteigerung durch Erweiterung des touristischen Angebotes (  k) 
 
 Anbindung Bad Mitterndorfs direkt vom Ort aus an das Schigebiet ( l) 
 
 Flächenvorsorge für touristische (Leit)Betriebe und Einrichtungen an geeigneten Standorten 

und darauf aufbauend Bauland der Kategorie Erholungsgebiet im FWP (  k) 
 
 Festlegung Touristischer Siedlungsschwerpunkte in Abstimmung auf den Bedarf sowie in räum-

lich funktionellem Zusammenhang mit den Tauplitz Bergbahnen und darauf aufbauend Bauland 
der Kategorie Erholungsgebiet im FWP (l) 

 
 
Ziele: 

 
 Schaffung einer natur- und qualitätsorientierten Tourismusdestination  

 
 Vermeidung von Overtourism 

 
Maßnahmen: 

 
 Maßvolle, qualitative Erweiterung der Beherbergungsstruktur ( g) 
 
 Anwendung der 10 Handlungsempfehlungen für die Gemeinde, welche die Kohl & Partner 

GmbH in ihrem Hotel-Masterplan vom 14.07.2020 auf Seite 59 auflistet ( g) 
 
 Erhaltung des hohen natur- und kulturlandschaftlichen Potentials ( g) 
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Ziel: 

 
 Familienfreundliche Ausrichtung der Destination 
 
Maßnahmen: 
 
 Flächenvorsorge für touristische (Leit)Betriebe mit Familienprofilierung an geeigneten 

Standorten und darauf aufbauend im FWP Bauland der Kategorie Erholungsgebiet (zB. in 
Tauplitz - Ort) (  k) 
 

 Erhaltung/Erweiterung des Kinderlandes in der Hollhausmulde ( g) 
 
 
d. Wesentlich geänderte Planungsvoraussetzungen: 
 
In der Marktgemeinde Bad Mitterndorf sind die Nächtigungszahlen von 428.967 im Jahr 2022 auf 
488.321 im Jahr 2024 gestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 14% und deutet auf eine 
zunehmende touristische Nachfrage hin. Generell verzeichnete der Wintertourismus in der Steiermark 
in der Saison 2023/24 mit 5,9 Millionen Nächtigungen einen neuen Höchststand. Das entspricht einem 
Zuwachs von 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr und stellt das beste Ergebnis dar, das bislang erzielt wurde 
(Quelle: steiermark.com). Diese Entwicklung ist auch für die Tauplitzalm von Bedeutung, da der Wintertou-
rismus dort eine zentrale wirtschaftliche Rolle einnimmt. Über die steigenden Nächtigungszahlen in Ver-
bindung mit den Rekordwerten des Wintertourismus hinaus ist die Anpassung an moderne Gästebe-
dürfnisse, gepaart mit der Ausrichtung auf nachhaltige Entwicklung, als weitere wesentlich geänderte 
Planungsvoraussetzung zu sehen.  
 
Besonders hervorzuheben ist zudem die wachsende Bedeutung des Familienmarkts. So hat die Kohl & 
Partner GmbH bereits im Jahr 2020 im Hotelmasterplan mit der Analyse des IST-Zustandes deutlich 
aufgezeigt, dass „Leitbetriebe mit überregionalem Bekanntheitsgrad und zeitgemäßer Profilierung feh-

len (z.B. Familien-Spezialist), obwohl ‚die Tauplitz‘ sich als familienfreundliches Schigebiet vermarktet 

und alle Vorrausetzungen dafür bietet.“ 

 
 

e. Anpassung an den Familienmarkt und moderne Gästebedürfnisse iVm nachhaltiger, regi-
onal verankerter Tourismusentwicklung: 
 

Die geplante Positionierung des Bergasthofes Hollhaus als „Familien-Spezialist“ entspricht sowohl dem 
wachsenden Trend zu familienfreundlichen Angeboten im Tourismus als auch den Zielen des örtlichen 
Entwicklungskonzepts ÖEK 1.00, die touristische Infrastruktur an moderne Gästebedürfnisse anzupas-
sen. Die vorgesehene Erweiterung der Beherbergungskapazitäten sowie gastronomische Anpassungen 
– etwa durch Selbstbedienungsbereiche – tragen dazu bei, Komfort und Aufenthaltsqualität für Familien 
zu erhöhen und ein zeitgemäßes, nachhaltiges Angebot zu schaffen. Der Hotel-Masterplan der Kohl & 
Partner GmbH liefert hierfür wichtige inhaltliche Grundlagen. Er betont die Notwendigkeit zusätzlicher 
Bettenkapazitäten, um über den Tagestourismus hinaus verstärkt Aufenthaltstourismus zu generieren. 
Die Entwicklung solcher Kapazitäten – insbesondere im familienfreundlichen Segment – ist ein zentrales 
Anliegen. Die Positionierung des Hollhauses als familienorientierter Leitbetrieb fügt sich dabei gut in 
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das empfohlene Anforderungsprofil: unmittelbare Anbindung an Infrastruktur wie Lifte, ein klar positio-
niertes Angebot im mittleren Preissegment sowie die gezielte Ansprache jüngerer, aktiver Zielgruppen. 
Darüber hinaus weist die Ist-Analyse auf das Fehlen überregional bekannter Leitbetriebe mit klarer Pro-
filierung – insbesondere im Familienbereich – hin. Hier bietet sich für das Hollhaus die Chance, eine 
Lücke zu füllen und sich als qualitativ hochwertiger Familienbetrieb zu etablieren. Gleichzeitig ist die 
geplante Modernisierung des Hollhauses eng mit dem Ziel verknüpft, dessen authentische Identität zu 
bewahren. Der angestrebte Boutique-Ansatz verbindet regionale Tradition mit zeitgemäßem Design und 
nachhaltiger Nutzung – ein Ansatz, der nicht nur den Anforderungen moderner Gäste entspricht, son-
dern auch die Ziele des ÖEK nach einer zukunftsfähigen, identitätsstiftenden Tourismusentwicklung 
erfüllt. 
 

 
f. Baulandeignung: 

 
Abb.  1, Orthophoto, GIS Steiermark 2025 

 
Auf der Baufläche .216, KG 67316 Tauplitz, gele-
gen, befindet sich das Hollhaus im westlichen Be-
reich der Tauplitzalm, am südlichen Rand der so-
genannten „Hollhausmulde“. Der Berggasthof liegt 
auf einer natürlichen Erhebung, die in ihrer Form 
einem Damm ähnelt, da das Gelände sowohl nach 
Süden (Richtung Parkplatz) als auch nach Norden 
(zur Muldensohle hin) um etwa 30 m abfällt. 
 
Im Gegensatz zur Hollhausmulde ist im Bereich 
der ggs. Änderungsfläche keine Gefährdung 
durch Lawinen zu verzeichnen. Auch eine Gefähr-
dung durch Hochwässer ist nicht gegeben. Dar-

über hinaus ist das Gebiet lärmfrei. Tierhaltungsbetriebe sind im Umfeld nicht zu verzeichnen. Die na-
turräumliche Lage ist ausnehmend reizvoll, die Besonnung günstig. Lediglich rund 50 m Luftlinie vom 
großen Parkplatz in nördlicher Richtung entfernt, liegt der Berggasthof verkehrlich in guter Erreichbar-
keit. Die technische Infrastruktur ist vorhanden. 
 
 
g. Berggasthof HOLLHAUS: 

 

° Das Hollhaus wurde 1925 vom Wiener Bankier Th. K. Holl gebaut und wurde dem Alpenver-
ein als erste Schutzhütte auf der Tauplitzalm zur Führung übergeben 

° 1960 von Erwin Hüttner erstmalig gepachtet  

° 1970 Zubau der Sanitärbereiche  

° 1992 von Klaus und Sigrun Hüttner gepachtet  

° 2008 von Klaus und Sigrun Hüttner gekauft  

° 2023 Übergabe an Christoph Hüttner  
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Abb.  2,  Ansicht von Osten; Quelle: www.bergfex.at 

 
Als erste Schutzhütte errichtet, zählt das „Hollhaus“ zu den traditionsreichsten Einrichtungen auf der 
Tauplitzalm und stellt einen von zwei Betrieben dar, die noch von Einheimischen geführt werden. Über 
Jahrzehnte hinweg entwickelte sich der Berggasthof zu einem zentralen Treffpunkt für Bergsportler und 
Erholungssuchende. Heute wird das Haus in dritter Generation geführt und steht für authentische Gast-
freundschaft, alpine Tradition und persönliche Betreuung. Mit seiner langen Geschichte ist das Hollhaus 
tief in der Region verwurzelt. Es verfügt derzeit über 19 Gästezimmer und 9 Mitarbeiterzimmer. Im Gast-
ronomiebereich umfasst das bestehende Angebot rund 150 Sitzplätze innen und rund 250 Sitzplätze 
außen. 
 
 
Anmerkung: Den vorliegenden Unterlagen ist lediglich eine Kurzfassung des Businessplanes beigefügt. 

Das vollständige Konvolut befindet sich in der Marktgemeinde Bad Mitterndorf und kann bei entspre-

chendem, nachgewiesenem Bedarf gesondert eingesehen werden. 

 
 
Auszug aus dem BUSINESSPLAN zum Projekt „Umbau Hollhaus Tauplitzalm“:        siehe BEILAGE 
 
„Executive Summary – Der Luxus des Echten 

Der Berggasthof Hollhaus, gelegen auf der Tauplitzalm – Europas höchstem 6-Seen-Hochplateau – 

steht seit 1925 für alpine Authentizität, familiäre Gastfreundschaft und echte Naturerlebnisse. Das Tra-

ditionshaus soll im Rahmen eines umfassenden Modernisierungsprojekts in eine zukunftsfähige „Bou-

tique-Hütte“ transformiert werden, die modernen Komfort mit bodenständigem Charme verbindet – ohne 

den Charakter einer klassischen Berghütte zu verlieren.  
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Die Vision: „Der Luxus des Echten“ – ein Rückzugsort für Familien und Individualgäste, die dem Über-

fluss entfliehen und das Wesentliche wiederendecken entdecken möchten. Authentizität, Gemeinschaft 

und Nachhaltigkeit bilden dabei die zentralen Werte. Das Hollhaus positioniert sich als Leitbetrieb für 

Familienurlaub, der sich an städtische Mittelstandsfamilien sowie an die wachsende Zielgruppe der 

„Silver Society“ richtet.  

Der Betrieb gliedert sich in drei Haupt-Profitcenter: Hotel, Gastronomie und Bummelzug. Besonders 

hervorzuheben sind die hohe Gästezufriedenheit, das engagierte Team, sowie eine ausgezeichnete 

Preis-Leistung. Derzeit verhindert jedoch die veraltete Infrastruktur eine nachhaltige Preissteigerung 

und Qualitätsentwicklung.  

 

Das Projekt umfasst einen dreistufigen Ausbauplan:  

1. Neubau mit Komfortzimmern, Sauna und moderner Infrastruktur (Küche, Bar, Heizung)  

2. Sanierung des Altbestandes 

3. Erweiterung der Kapazitäten und Erlebnisangebote (Naturspielplatz, Indoor-Bereich, Alm-Spa)  

Investiert wird gezielt in Nachhaltigkeit (Pelletsheizung, PV-Anlage, regionale Materialien), Individuali-

sierung (modulare Urlaubsbausteine) und generationenübergreifende Angebote. Die Neupositionierung 

und ein starkes Markenkonzept („Luxese“: Luxus + Askese) sollen neue Zielgruppen erschließen und 

Stammgäste langfristig binden.  

Das Hollhaus vereint Historie mit Innovationskraft und positioniert sich als zukunftsfähiges, identitäts-

starkes Familienprodukt – ein Ort, an dem Menschen nicht nur Urlaub machen, sondern zurückfinden: 

zu sich selbst, zueinander und zur Natur.“ 

 

h. Vorentwurf         siehe BEILAGE 
 
i. Wirtschaftlichkeitsstudie samt Vorschaurechnung / Zeitplan: 

Die Kohl & Partner GmbH wurde von Fam. Hüttner mit der Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsstudie 
samt Vorschaurechnung beauftragt. Die von Mag. Erich Liegel erstellte Studie basiert unter anderem 
auf dem Hotelmasterplan der Gemeinde Bad Mitterndorf, welcher von Dr. Martin Domenig (ebenfalls 
Kohl & Partner) erarbeitet wurde. 

Ziel dieses Dokuments ist es, die wirtschaftliche Tragfähigkeit, die regionale Relevanz sowie die strate-
gische Sinnhaftigkeit des Projekts klar aufzuzeigen. Es soll die Ernsthaftigkeit der Projektbetreiber un-
termauern und Vertrauen in die geplante Umsetzung schaffen.  

Den ggs. Unterlagen liegt ein Auszug daraus bei. Die detaillierten finanziellen Kennzahlen ver-
bleiben im Originaldokument der Studie und sind bei entsprechendem, nachgewiesenem Bedarf 
gesondert einsehbar.    

 siehe BEILAGE 

Für den geplanten Zubau und die Sanierung des Hollhauses liegt der Marktgemeinde Bad Mitterndorf  
eine vorausschauende Finanzplanung sowie eine Umsatz- und Ertragsprognose vor. Diese soll die 
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projektes unter Beweis stellen. Die Berechnungen stützen sich auf die 
Grundlagen der wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie von Kohl & Partner, erstellt von Mag. Erich Liegel. 
Aus Gründen des Datenschutzes werden diese Unterlagen nicht beigelegt, sondern lediglich der Stmk. 
Landesregierung (i.V. Abteilung 13) als Genehmigungsbehörde vorgezeigt. 
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4.) Räumliches Leitbild L3 / Orts- und Landschaftsbild:   
Weite Teile der Marktgemeinde Bad Mitterndorf befinden sich im Landschaftsschutzgebiet LS 14a Dach-

stein-Salzkammergut, ein kleiner Teil im Landschaftsschutzgebiet LS 14b Salzkammergut. Die Tauplitz-
alm jedoch ist keinem Landschaftsschutzgebiet zuzuordnen. 
 
In der Marktgemeinde Bad Mitterndorf bestehen bereits zwei Räumliche Leitbilder: 
L1 umfasst das Gebiet der Altgemeinde Tauplitz 
L2 umfasst örtlichen Vorrangzonen / Eignungszonen für Erholung und Sport   
 
Geprägt durch die alpine Almstruktur, extensive Grünflächen, landschaftlich eingebettete, kleinteilige 
Gebäude sowie traditionelle Bauformen und landwirtschaftliche Nutzung, gepaart mit sanftem Touris-
mus im Sommer wie im Winter, stellt die Tauplitzalm einen hochsensiblen Landschaftsraum dar. Im 
Rahmen der geplanten Widmung des betroffenen Gebietes mit baulicher Entwicklung für touristische 
Zwecke ist daher eine besonders restriktive Vorgangsweise geboten. Die Festlegung eines gesonderten 
räumlichen Leitbildes (L3) ist in diesem Zusammenhang sachlich gerechtfertigt. Die Erstellung eines 
weiterführenden Bebauungsplanes würde ein zusätzliches Verfahren bedingen und damit sowohl admi-
nistrativ als auch finanziell einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Die gewählte Vorgangsweise 
entspricht somit den ökonomischen Zielsetzungen der Gemeinde, die auf eine effiziente und nachhaltige 
Verwaltung abzielt. 
 
 
 Zu § 5 Abs 2 Z1 Geltungsbereich:  
Der Geltungsbereich des Räumlichen Leitbildes L3 umfasst eine Fläche im Ausmaß von knapp 3.000 
m². Hierbei handelt es sich um eine überschaubare Größenordnung, die es ermöglicht, eine standort-
bezogene Grundlagenforschung vorzunehmen und die Vorgaben des räumlichen Leitbildes in Bezug 
auf deren Detaillierungsgrad fachlich ausreichend zu begründen, indem eine Ableitung aus der Be-
standsaufnahme erfolgt.  
 
 
Neben der Bebauungsweise wird der Gebietscharakter insbesondere durch die Dachgestaltung, die 
Fassadenmaterialität sowie die Ausbildung der Baukörper im Zusammenspiel mit der ortstypischen 
Maßstäblichkeit bestimmt. Nachstehend werden die Erläuterungen zu den einzelnen Vorgaben darge-
legt: Aus Sicht der Gemeinde ist die Detailtiefe des räumlichen Leitbildes L3 im Vergleich zu einer Be-
bauungsplanung angemessen, ohne die Detailtiefe eines konkreten Bauverfahrens zu erreichen: 
 
 
 Zu § 5 Abs 2 Z2 Gebietscharakter:  
 
Die Tauplitzalm stellt ein alpines Siedlungsgebiet mit deutlich erkennbarer funktionaler und gestalteri-
scher Zweiteilung dar. Im westlichen Bereich rund um die Hollhausmulde dominieren größere Beher-
bergungsbetriebe mit kompakten bis langgestreckten Baukörpern, Satteldächern und einer Kombination 
aus verputzten Erdgeschoßen und holzverkleideten Obergeschoßen. Großzügige Balkone, verglaste 
Wintergärten und vereinzelte stilistische Sonderformen prägen die touristische Infrastruktur, die sich 
zwar an der alpinen Bauweise orientiert, jedoch deutlich von der traditionellen Almkultur abhebt. Auch 
der knapp 800 m in östlicher Richtung entfernten Zentrumsbereich der Tauplitzalm ist durch großmaß-
stäbliche Bebauung gekennzeichnet. 
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Demgegenüber zeigt sich der östliche Bereich in Form locker gruppierter Almhütten mit urtümlichem 
Charakter. Diese sind in der Regel (max.) zweigeschoßig, aus traditionellen Materialien errichtet und 
folgen der historischen Nutzungsstruktur mit Stall im Erdgeschoß und Wohnbereich im Hochparterre. 
Die Siedlungsform entspricht der klassischen Almbauweise und vermittelt ein authentisches Bild der 
regionalen Bau- und Nutzungstradition. 
 
Insgesamt ist die Tauplitzalm ein Gebiet, das zwischen touristischer Entwicklung und traditioneller 
Almkultur vermittelt, wobei der östliche Teil eine ungleich größere schutzwürdige Identität aufweist. 

 
 

       
Abb.  3, Tauplitzalm, Übersicht über die Betriebe im Bereich „Hollhausmulde“ und Parkplatz 

 

 

Nr. 4 Berggasthof Hollhaus: 
Der Berggasthof Hollhaus verfügt über einen kom-
pakten Hauptbaukörper im Ausmaß von rund 13 m x 
21 m und ist mit einem rund 35° geneigten Satteldach 
versehen. Das Gebäude weist zwei Vollgeschoße so-
wie ein ausgebautes Dachgeschoß mit geringem 
Kniestock auf. Darüber hinaus schließt im Südwesten 
auf ähnlicher Grundfläche ein bauliches Gefüge aus 
stilistisch divergenten, eingeschoßigen Anbauten an. 
Während die südöstliche Hälfte des Gebäudes zur 
Gänze in Holz gestaltet ist, ist der nordwestliche Teil 
verputzt. Die südöstliche Hälfte zeigt auf beiden Sei-
ten durchgehende Schleppgaupen. Prägend sind zu-
dem große Balkone auf der Südostseite. Das Dach 
ist in der Farbe Grau gedeckt. 

 

Abb.  4, Ansicht von Südosten; Bildquelle: www.bergfex.at 
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Auf der Abbildung ist 
die dammähnliche 
Lage des Hollhauses 
gut erkennbar. 
 
 

Abb.  5, Ansicht von Osten; Bildquelle: www.salzkammergut.at 

 
 
Nr. 1 Haus Alpin: 

Haus Alpin verfügt über einen langgestreckten 
Hauptbaukörper im Ausmaß von rund 13 m x 45 m 
und ist mit einem rund 28° geneigten Satteldach ver-
sehen. Der Hauptbaukörper gliedert sich in drei Teile 
in geringfügig gestaffelter Anordnung. Das Gebäude 
weist drei Vollgeschoße auf. Das Erdgeschoß ist ver-
putzt, die beiden Obergeschoße sowie die Giebelfel-
der sind in Holz gestaltet. Prägend sind zudem große 
Balkone auf der Südwestseite. 
 
Abb.  6, Ansicht von Westen; Bildquelle: www.hausalpin.cz 

 
 
Nr. 2 Hotel Alpen Arnika: 

Abb.  7, Ansicht von Osten; Bildquelle: www.agoda.com 
 
Das Hotel Alpen Arnika verfügt über einen sehr kom-
pakten Hauptbaukörper im Ausmaß von rund 20 m x 
25 m und ist mit einem rund 28° geneigten Sattel-
dach versehen. Das Gebäude weist drei Vollge-
schoße auf, darüber hinaus ragt das Untergerschoß 
im Südosten geländebedingt in voller Höhe über an-
grenzendes Terrain. Das Erdgeschoß und das Unter-

geschoß sind verputzt, die beiden Obergeschoße sowie die Giebelfelder in Holz gestaltet. Prägend ist 
ein vollständig verputzter Erker, der sich an der Ostecke über sämtliche Geschoße erstreckt. Darüber 
hinaus verfügt auch dieses Objekt über großzügige Balkone auf der Südostseite. Dominant für diese 
Ansicht ist jedoch ein umlaufend verglaster Wintergarten im Erdgeschoß, der auf einem Sockelgeschoß 
(UG) sitzt, das zur Südostseite hin mit rotbraunem Naturstein verkleidet ist. 
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Nr. 3 Hotel Hierzegger: 
 Abb.  8, Ansicht von Süden; Bildquelle www.moho.info 

 
Das Hotel Hierzegger besteht aus einem kompakten 
Hauptbaukörper mit einem Grundriss von rund 13 m x 
16 m und einem rund 28° geneigten Satteldach. Im 
Nordwesten schließt ein weiterer, T-förmiger Trakt an, 
dessen Tiefe rund 9 m beträgt. Der ost-west verlau-
fende Abschnitt misst rund 20 m, der südlich ausge-
richtete Endteil etwa 15 m. Das Gebäude umfasst drei 
Vollgeschoße, darüber hinaus ragt das Untergeschoß 
im Süden aufgrund des Geländeverlaufs zur Gänze 
über angrenzendes Terrain. Zusätzlich sind im Be-
reich der beiden, in Richtung Süden orientierten Bau-

körper ausgebaute Dachgeschoße mit niedrigem Kniestock vorhanden. Die Fassaden sind überwie-
gend verputzt, lediglich die beiden giebelständigen Baukörper zeigen im oberen Bereich eine Holzver-
kleidung. Prägend ist auch hier ein vollständig verputzter Erker an der Südostecke, der sich über sämt-
liche Geschoße erstreckt, einen quadratischen Grundriss aufweist, mit einem Zeltdach abschließt und 
so turmartig in Erscheinung tritt. Charakteristisch sind zudem großzügige Balkone an der Südseite. Eine 
wesentliche Gliederung erfährt das Gebäude durch einen durchgehenden Balkon über dem Unterge-
schoß, der sich im Mittelteil zu einer Terrasse weitet. 
 
Nr. 6 – 12 Selbstversorgerhütten: 

  
Abb.  9, Torbauerhütte; Bildquelle: www.salzkammergut.at Abb.  10, Kanonenhütte; Bildquelle: www.ennstalwikit.at 

   
Abb.  11, Hogererhütte; Bildquelle: www.salzkammergut.at Abb.  12, Schermerütten; Bildquelle: www.booking.com 
 

Bei den Selbstversorgerhütten im südöstlich benachbarten Bereich handelt es sich um Almhütten, die 
über ein Erd- und ein ausgebautes Dachgeschoß oder über zwei Vollgeschoße verfügen. 
 

Abb.  13, Zettlerhütten; Bildquelle: www.zettlerhuetten.at; (Parkplatzstüberl im linken Bildhintergrund) 
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Das in östlicher Richtung knapp 800 m entfernt gelegene Zentrum der Tauplitzalm wird im  Struktur-
konzept 1997 (auszugsweise) wie folgt beschrieben: „Das Gebiet besteht aus einer Gruppe von Bauten 

aus der Nachkriegszeit mit Elementen aus den 1960ern (z.B. Eternitfassaden). Aufgrund der Dimensi-

onen und Architektursprache entsprechen sie nicht der alten bauliche Tradition der Tauplitzalm.[…]  

 
Im  Strukturkonzept 1997 wird der von Almhütten bestandene östliche Teil der Tauplitzalm wie folgt 
beschrieben: „Das Kernsiedlungsgebiet der Almbauern zeigt sowohl in der Siedlungsform als auch in 

der Nutzung den urtümlichen Charakter der Tauplitzalm. Für das Gebiet richtig dimensionierte Hütten 

gruppieren sich locker entlang der Straße. […] Als Urtyp kann die zweigeschoßige Almhütte angesehen 

werden. Im tiefer liegenden Erdgeschoß befindet sich der Stall, im Hochparterre, über eine Stiege er-

reichbar, der kombinierte Wohn-/Schlafraum.“  

 
 Zu § 5 Abs 2 Z2 Gebietscharakter / a. Dachgestaltung:  

Die Dachgestaltung orientiert sich am Bestand des Holhauses. Dieses zeigt ein Satteldach mit einer 
Neigung von 35° und ist in der Farbe Grau gedeckt. 

 
 Zu § 5 Abs 2 Z2 Gebietscharakter / b. Baukörpergestaltung:  

• Anzahl der Geschoße: Die Anzahl der Geschoße orientiert sich am Bestand des Holhauses. Das 
Gebäude weist zwei Vollgeschoße sowie ein ausgebautes Dachgeschoß mit geringem Kniestock auf.  
 
Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass der Berggasthof auf einer natürlichen Erhebung liegt, die in 
ihrer Form einem Damm ähnelt, da das Gelände sowohl nach Süden (Richtung Parkplatz) als auch 
nach Norden (zur Muldensohle hin) um etwa 30 m abfällt. Unter Ausnutzung dieser topographischen 
Gegebenheiten sieht der vorliegende Entwurf zur Vermeidung allzu hoher Aufschüttungen nunmehr ein 
unterirdisches Geschoß vor, das im Bereich der Hollhausmulde im Nordnordwesten in voller Höhe sicht-
bar über das angrenzende, nach Fertigstellung bestehende Gelände ragt. 

Die südöstliche Hälfte des Bestandsgebäudes des Hollhauses ist bereits mit durchgehenden 
Schleppgaupen ausgestattet, die beidseitig in Erscheinung treten und das Erscheinungsbild des Ge-
bäudes wesentlich mitprägen. Die Vorgabe, ausschließlich Schleppgaupen zuzulassen, unterstützt da-
her eine kontinuierliche gestalterische Entwicklung, indem der Ausdruck des Bestandes weitergeführt 
wird.  

Da der Kniestock eine Höhe von 1,25 m nicht überschreiten darf und Traufe sowie Ortgang auch im Fall 
einer großen Schleppgaube entsprechend ausgebildet werden, ist sichergestellt, dass der ausgebaute 
Dachraum optisch eindeutig als Dachgeschoß erkennbar bleiben wird und nicht den Eindruck eines 
zusätzlichen Vollgeschoßes vermittelt. 

 
• Maßstäblichkeit: Der Bestand des Berggasthofes „Hollhaus“ stellt im alpinen Gefüge der Tauplitz-
alm aufgrund seiner Dimension und Ausdehnung bereits einen baulichen Sonderfall dar. Obwohl er sich 
in Bauweise, Dachform und Materialwahl an traditionellen Almelementen orientiert, übertrifft er die typi-
schen Almhütten deutlich in Größe und Kompaktheit. Um die geplante Erweiterung mit dem orts- und 
landschaftsbildprägenden Charakter der Tauplitzalm in Einklang zu bringen, ist eine maßstäbliche Glie-
derung der Baumasse erforderlich. Diese Maßstäblichkeit wird durch folgende konkrete Festlegungen 
sichergestellt:  
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- Die Auflösung der Baumasse in mehrere Baukörperabschnitte (Gebäudetrakte), die unterschied-
lich ausgerichtet und zueinander im Winkel angeordnet sind, ist ein architektonisch bewährtes Mittel zur 
Erzielung visueller Kleinteiligkeit. Diese Maßnahme bricht das Volumen optisch und räumlich auf, 
wodurch die Erweiterung weniger dominant wirkt und sich besser in die topografische Struktur einfügt.  

- Die maximale Länge und Breite pro Gebäudetrakt sind so bemessen, dass keine massiven, mono-
lithisch dominanten Strukturen entstehen. Diese Dimensionen ermöglichen eine funktionale Nutzung, 
ohne das Ortsbild zu überformen.  

- Die leichte Verschwenkung der Gebäudetrakte erlaubt eine natürliche, geländebezogene Anord-
nung, vermeidet Rasterbauweise und fördert ein organisches Gesamtbild, wie es im Almgebiet üblich 
ist. Dadurch entsteht eine dynamische Gebäudekonfiguration, die sich topografisch und landschaftlich 
besser einfügt.  

- Die klare Definition des Begriffs „Gebäudetrakt“ als funktional und gestalterisch ablesbare Einheit 
mit eigenständiger Dach- und Grundrissausrichtung schafft Planungssicherheit und verhindert Interpre-
tationsspielräume, die zu einer monolithischen Gesamtwirkung führen könnten. 

 
 Zu § 5 Abs 2 Z2 Gebietscharakter / c. Fassadengestaltung:  

• Materialien: Die bauliche Erweiterung des Berggasthofes Hollhaus innerhalb der Tauplitzalm, die 
einen hochsensiblen Landschaftsraum darstellt, erfordert besondere gestalterische und materialtechni-
sche Sorgfalt, um die alpine Identität nicht zu gefährden. Gerade der Standort am südlichen Rand der 
Hollhausmulde, der als Schnittstelle zwischen großmaßstäblicher touristischer Infrastruktur und ur-
sprünglicher Almkultur fungiert, verlangt nach einem vermittelnden architektonischen Ansatz. Die im 
Räumlichen Leitbild festgelegten Vorgaben zur Verwendung von Holz, Putz und Naturstein leisten in 
diesem Zusammenhang einen entscheidenden Beitrag zur Wahrung der landschaftsgebundenen, regi-
onalen Baukultur. Ihre Umsetzung ist nicht nur aus gestalterischer Sicht sinnvoll, sondern notwendig, 
um die sensible Kulturlandschaft der Tauplitzalm langfristig zu schützen.  

- Einbindung in das landschaftliche Erscheinungsbild der Tauplitzalm: Die Tauplitzalm ist durch eine 
sensible Balance zwischen touristischer Nutzung und traditioneller Almkultur geprägt. Der westliche Be-
reich um die Hollhausmulde ist bereits deutlich touristisch überprägt, weshalb Bezüge zur alpinen Ar-
chitektur weiterhin zu erhalten sind. Die Verwendung von natürlichen Materialien wie Holz, Putz und 
Stein ermöglicht eine visuelle Integration in die alpine Umgebung, ohne durch moderne Materialien wie 
z. B. Photovoltaikflächen oder Metallverkleidungen das alpine Landschaftsbild zu stören. Besonders in 
der Übergangszone zu den Almhütten im südöstlichen Nahbereich spielt eine materialsensible Erweite-
rung eine vermittelnde Rolle. 

- Anpassung an die bestehende Materialstruktur des Bestandes: Der bestehende Hauptbaukörper 
des Hollhauses ist durch eine deutliche materialbezogene Zweigliedrigkeit geprägt: Während die süd-
östliche Hälfte vollständig in Holz gestaltet ist, zeigt sich die nordwestliche Hälfte in durchgehend ver-
putzter Ausführung. Diese vertikale Teilung verleiht dem Gebäude einen charakteristischen, aber auch 
ungewöhnlich kontrastreichen Ausdruck, der einer zeitgemäßen architektonischen Interpretation bedarf. 
Im Zuge der Erweiterung wird dieser gestalterische Ansatz in eine horizontal gegliederte Fassaden-
struktur überführt: Das Erdgeschoss soll in Putz oder Stein ausgeführt werden, während die Oberge-
schosse jedenfalls mit Holz zu gestalten sind. Durch diese Anpassung wird eine stimmige gestalterische 
Weiterentwicklung, die sich an der regionalen Baukultur orientiert und gleichzeitig moderne Anforderun-
gen an Klarheit, Lesbarkeit und Proportion erfüllt. 
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„unbehandelt natur“: damit sind ausschließlich unbehandelte Holzoberflächen ohne Farbe, Lack, Lasur, 
Ölung, Imprägnierung oder sonstige Oberflächenbehandlungen gemeint. Die Oberflächenstruktur kann 
dabei sägerauh, gehobelt, geschliffen oder in ähnlicher Weise bearbeitet sein. 

- Identitätsstiftende Wirkung für die Region: Besonders in Zeiten eines wachsenden Interesses an 
nachhaltigem und authentischem Tourismus wirkt eine Erweiterung in traditioneller Materialwahl identi-
tätsstiftend und glaubwürdig. Holz, Putz und Naturstein sind ressourcenschonende, baubiologisch un-
bedenkliche Materialien, die sich in das alpine Klima gut einfügen und langfristig haltbar sind. 
 
• Farbgebung: Die Vorgaben zur Farbgebung und Oberflächengestaltung orientieren sich konse-
quent an der landschaftlichen Sensibilität des hochalpinen Raumes sowie an der traditionellen Bau- und 
Materialkultur der Region.  

- Einbettung in die alpine Landschaft: Die Tauplitzalm liegt auf rund 1650 m Seehöhe in einem öko-
logisch und visuell besonders empfindlichen Hochkarstgebiet. Die Verwendung gedämpfter, erdiger 
Farben bei Putzoberflächen sowie naturbelassener oder vorvergrauter Holzoberflächen trägt dazu bei, 
dass sich die Erweiterung des Hollhauses sanft und unaufdringlich in die alpine Kulisse einfügt, ohne 
sich gegenüber der umgebenden Natur oder traditionellen Bebauung visuell aufzudrängen.  

Gedämpfte Farbtöne und natürliche Holzoberflächen verändern sich unter alpinen Witterungsbedingun-
gen. Die gewählten Materialien entwickeln mit der Zeit eine authentische Patina, die das Gebäude zu-
nehmend in die Landschaft integriert. Das entspricht nicht nur den gestalterischen, sondern auch den 
ökologischen und nachhaltigen Anforderungen an das Bauen im Hochgebirge.  

- Vermeidung gestalterischer Brüche: Die verpflichtende Verwendung von Farben mit geringem Sät-
tigungsgrad verhindert visuelle Dominanzen oder farbliche Irritationen. Im Fall des Hollhauses wird da-
mit die Gefahr eines gestalterischen Bruchs zwischen Altbestand und Erweiterung vermieden. Das Bau-
werk bleibt – dem sensiblen Standort entsprechend – in seiner Gesamtwirkung geschlossen und zu-
rückhaltend. 

Im Umfeld der Hollhausmulde finden sich mehrere Gebäude mit ähnlicher Gliederung: verputztes Erd-
geschoß, holzverkleidete Obergeschoße. Die Einhaltung der Farb- und Materialvorgaben sichert eine 
formale und atmosphärische Einheitlichkeit innerhalb des touristisch geprägten westlichen Siedlungs-
bereichs, ohne dass die Erweiterung in Konkurrenz zum Bestand tritt. 

- Unterstützung der baulichen Identität der Tauplitzalm: Die Tauplitzalm lebt von der Spannung zwi-
schen traditioneller Almkultur und touristischer Nutzung. Die vorgegebenen Farben und Materialien hel-
fen dabei, diese Identität auch in neuen Baukörpern sichtbar zu machen. Besonders die Zulässigkeit 
unbehandelter oder vorvergrauter Holzoberflächen spiegelt den regionaltypischen Charakter wider und 
fördert eine architektonische Sprache, die zeitgemäßen Ausdruck mit kultureller Verankerung verbindet.  

 
 Zu § 5 Abs 2 Z3 Bebauungsweise:  

Die offene Bebauungsweise ist im Bereich der Tauplitzalm zwingend erforderlich, um dem landschaftli-
chen und siedlungsstrukturellen Charakter des Gebietes gerecht zu werden. Die Tauplitzalm ist geprägt 
durch eine lockere, weiträumige Bebauungsstruktur, in der sowohl die historischen Almhütten im östli-
chen Bereich als auch die größeren Beherbergungsbetriebe im westlichen Bereich nicht als geschlos-
sene Baublöcke, sondern stets als freistehende Einzelbauten in Erscheinung treten.  

Diese durchlässige Bauweise ist ein wesentliches Merkmal der hochalpinen Kulturlandschaft und sorgt 
dafür, dass sich die Bebauung in das weitläufige Almgelände einfügt, ohne dieses optisch oder räumlich 
zu zerschneiden. Nur durch die offene Setzung der Baukörper bleibt die landschaftliche Lesbarkeit des 
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Hochplateaus erhalten. Die Verpflichtung zur offenen Bebauungsweise stellt somit ein zentrales Mittel 
dar, um die Identität der Tauplitzalm als alpine Kulturlandschaft mit hoher Schutzwürdigkeit zu sichern 
und eine Überformung durch verdichtete Strukturen zu vermeiden. 

 
 Zu § 5 Abs 2 Z3 Freiraumgestaltung: 

• Bepflanzung: Die Tauplitzalm ist als hochalpines Seenhochplateau von einer außergewöhnlich 
artenreichen und standorttypischen Hochkarst-Flora geprägt. Um der besonderen landschaftlichen Sen-
sibilität des Gebietes gerecht zu werden, ist es essentiell, dass sich auch bauliche Erweiterungen wie 
jene des Hollhauses möglichst behutsam in das bestehende Landschaftsbild einfügen. Die Vorgabe, 
standortgerechte, heimische Pflanzengesellschaften zu berücksichtigen, unterstützt genau dieses Ziel: 
Sie schafft einen fließenden, naturnahen Übergang zwischen Gebäude und Umgebung, ohne harte oder 
künstlich wirkende Kanten.  

Die Aufforderung, entlang der nordnordwestlichen Grundgrenze mindestens acht neue Bäume zu pflan-
zen und den bestehenden Baumbestand dauerhaft zu erhalten, ist im Kontext der besonderen Lage des 
Hollhauses besonders sinnvoll: Da sich das Gebäude auf einer natürlichen Erhebung mit starkem Ge-
ländeabfall nach Norden und Süden befindet, ist es in der umgebenden Landschaft weithin sichtbar. 
Eine gezielte Vegetationsverdichtung entlang der Grundstücksgrenzen, insbesondere zur Muldensohle 
hin, kann hier als natürlich wirkender Sichtfilter dienen, der das Gebäude optisch einbindet und seine 
Wirkung in der Fernsicht abmildert.  

Die Anforderung, den Übergang zur Landschaft naturnah zu gestalten – etwa durch sanfte Gelände-
übergänge und Einbindung durch Vegetation – ist ein zentrales Gestaltungselement im sensiblen Alm-
raum. Insbesondere bei touristisch genutzten Bauten ist es wichtig, dass keine technisch dominanten 
oder urban anmutenden Räume entstehen. Durch Verzicht auf harte Kanten, stattdessen mit begleiten-
der Bepflanzung und naturnaher Gliederung, wird sichergestellt, dass sich die Erweiterung des Hollhau-
ses zurückhaltend in die alpine Kulturlandschaft integriert, statt sich von ihr abzuheben.  

Die Vorgabe, den Baumbestand und die Neupflanzungen dauerhaft zu erhalten bzw. gegebenenfalls zu 
ersetzen, stellt sicher, dass die landschaftsformende Wirkung der Vegetation langfristig gewährleistet 
bleibt. Dadurch wird verhindert, dass die Grünraumqualität durch künftige Veränderungen oder Nut-
zungseinflüsse verloren geht. Zugleich wird ein Beitrag zur ökologischen Stabilität und zur Klimawirkung 
des Standorts geleistet – Aspekte, die im hochalpinen Raum besonders relevant sind.  

 
• Geländeveränderungen: Die Tauplitzalm ist als hochalpines Seenhochplateau ein Gebiet von au-
ßergewöhnlicher landschaftlicher Sensibilität. In diesem Kontext kommt der Gestaltung von Böschun-
gen besondere Bedeutung zu. Weiche, begrünt ausgeführte Erdböschungen tragen entscheidend dazu 
bei, die offene, naturgeprägte Charakteristik auch in Bereichen baulicher Nutzung zu wahren. Insbe-
sondere im Umfeld des Berggasthofes Hollhaus, der auf einer natürlichen, dammartigen Geländeerhe-
bung liegt, sind sensible Lösungen erforderlich: Das Gelände fällt hier markant um rund 30 m nach 
Süden in Richtung Parkplatz sowie nach Norden zur Hollhausmulde ab. 

In dieser exponierten Lage wären technische Sicherungen in Form harter Materialien – etwa aus Beton- 
oder Naturstein – weit sichtbar und würden als gestalterisch dominante Eingriffe den landschaftlichen 
Gesamteindruck erheblich stören. Demgegenüber ermöglichen Erdböschungen eine organische Ein-
bindung in den natürlichen Gelände- und Vegetationsverlauf, wodurch sie sich visuell zurücknehmen 
und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen. Auch der Bestand des Hollhauses verzichtet auf harte 
Böschungssicherungen und steht exemplarisch für die naturnahe Geländeabwicklung, die auf der 
Tauplitzalm ortsbildprägend ist. Die Gebäude gehen ohne harte Kanten fließend in das angrenzende 
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Terrain über. Die Fortführung dieses Prinzips im Rahmen neuer Maßnahmen gewährleistet eine gestal-
terische Übereinstimmung. 

Sollte aus funktionaler Sicht eine Böschungssicherung erforderlich sein, erlaubt die Bestimmung im 
räumlichen Leitbild ausdrücklich den Einsatz von bewehrter Erde – einem Verfahren, das statisch wirk-
sam und visuell unauffällig ist. So kann die erforderliche Hangstabilität erreicht werden, ohne gestalte-
rische oder landschaftliche Qualität einzubüßen.  

 

 Grundsätze zur Erschließung: Die ganzjährige Erschließung und Anlieferung wird im Betrieb 
durch die ostseitige Zufahrtsstraße und den Parkplatz „Tauplitzalm“ gewährleistet. Eine weitere Er-
schließungsstraße ist nicht erforderlich. 
 
 
5.) § 2 Abs 5 REPRO Liezen | Dezentrale Gastronomie- und Beherbergung: 
Da die geplante Erweiterung die gemäß Stmk. ROG 2010 grundsätzlich zulässige Verdopplung der 
Bruttogeschossfläche überschreitet, wird auf die Bestimmung in § 2 Abs. 5 des Regionalen Entwick-
lungskonzepts für die Planungsregion Liezen Bezug genommen: 
 
Die räumlichen Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Tourismus in der Planungsregion sind zu 
erhalten und zu verbessern. Für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieser Verordnung bestehen und im Freiland liegen, ist die Festlegung von Bauland in allen 
Teilräumen gem. § 3 unter Einhaltung folgender Kriterien zulässig:  
 

 1. Eine gemeindeweite touristische Gesamtuntersuchung auf Ebene des örtlichen Entwick-

lungskonzeptes ergibt eine positive Beurteilung hinsichtlich der touristischen Struktur und 

Entwicklungsperspektive der Gemeinde: 

Das Ergebnis der gemeindeweiten touristischen Gesamtuntersuchung bestätigt eine positive Be-
urteilung hinsichtlich der touristischen Struktur und Entwicklungsperspektive der Marktgemeinde 
Bad Mitterndorf. Diese Einschätzung wird durch die steigenden Nächtigungszahlen sowie die Emp-
fehlungen des Hotel-Masterplans gestützt, zusätzliche familienfreundliche Beherbergungskapazi-
täten zu schaffen. Das Hollhaus erfüllt diese Anforderungen bereits: 

 

° Direkte Anbindung an Infrastruktur: Das Hollhaus befindet sich in einer besonders attraktiven 
Lage für Wintertouristen, direkt an der Langlaufloipe und im Skigebiet „die Tauplitz“. Zusätzlich 
bietet die Umgebung des Hollhauses im Sommer zahlreiche Wanderungen zu den sechs kris-
tallklaren Bergseen der Tauplitzalm, wie u.a. dem Märchensee und dem Steirersee, die alle 
Trinkwasserqualität aufweisen. 

° Familienfreundliches Angebot: Mit seinem Angebot an Betten, einem Spielplatz und familien-
freundlichen Räumlichkeiten spricht das Hollhaus gezielt Familien an.  

° Regionale Kooperationen: Als Vertragshaus des Österreichischen Alpenvereins fördert das Hol-
lhaus regionale Partnerschaften und stärkt die lokale Identität.   

 

Diese Faktoren tragen zur nachhaltigen touristischen Entwicklung der Region bei und unterstützen 
die Zielsetzungen des ÖEK. 
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Darüber hinaus sind nunmehr alle Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, die in der 
Marktgemeinde Bad Mitterndorf als wesentliche Stützpunkte erkannt wurden, erhoben und, 
mit einem „G“ gekennzeichnet, im Örtlichen Entwicklungsplan dargestellt. 

 

 

 2. Die geplanten baulichen Erweiterungen stehen in räumlichem Zusammenhang mit dem 

bestehenden Betrieb: 

Da ausschließlich Zubauten geplant sind, steht die räumliche Nähe außer Streit. 

 

 3. Zur Berücksichtigung von Aspekten des Orts- und Landschaftsbildes werden die dafür 
vorgesehenen geeigneten Instrumente der örtlichen Raumplanung angewendet:  

Im Hinblick auf den hochsensiblen Landschaftsraum der Tauplitzalm ist im Rahmen der geplanten 
Widmung des betroffenen Gebietes mit baulicher Entwicklung für touristische Zwecke eine beson-
ders restriktive Vorgangsweise geboten. Aus diesem Grund wurde das Räumliche Leitbild L3 er-
stellt und im Wortlaut des ggs. ÖEK Vf. 1.03 verankert. Eine konkrete Planung liegt bereits vor.  

 

 Bei der Dimensionierung der Flächen ist auf eine konkrete Planung des betreffenden Betrie-

bes sowie auf das dafür unbedingt erforderliche Flächenausmaß abzustellen. Die Auswei-

sung von Flächen für andere Nutzungen im Anschluss ist unzulässig: 

Die ggs. Baufläche .216, KG 67316 Tauplitz, weist eine Größe von (lediglich) 2.693 m² auf.  

Der Zuschnitt der Parzelle ist weitgehend rechteckig, lediglich im Nordwesten weist das Grundstück 
eine Abschrägung auf. Langfristig ist geplant, die dreieckige Arrondierungsfläche im geringen Aus-
maß von etwa 225 m² zu erwerben.  

Der Entwicklungsbereich ist mit absoluten siedlungspolitischen Entwicklungsgrenzen Nr. 5 Wah-

rung des Orts- und Landschaftsbildes umgeben. 

 

 Beim Berggasthof Hollhaus handelt es sich um einen Gastronomie- und Beherbergungsbe-

trieb, der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des REPRO 2016 bestanden hat und im Freiland 

liegt: 

Das Hollhaus wurde 1925 vom Wiener Bankier Th. K. Holl gebaut und wurde dem Alpenverein als 
erste Schutzhütte auf der Tauplitzalm zur Führung übergeben. 1960 von Erwin Hüttner erstmalig 
gepachtet, war der Berggasthof durchgehend bewirtschaftet und wird heute in dritter Generation 
geführt. 
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6.) Beurteilung der Umwelterheblichkeit / Alpenkonvention: 

Auf der Ebene der örtlichen Raumplanung sind örtliche Entwicklungskonzepte auf die Übereinstimmung 
mit den Zielsetzungen der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 
27.Juni 2001 und der Alpenkonvention zu prüfen. 

 
Gst. .216 u. 865/1, KG Tauplitz  Gebiet mit baulicher Entwicklung für Tourismus: ca. 2.920 m² 
 

SCREENING  
 
Prüfschritt 1 / Abschichtung: 
 
 Eine auf höherer Stufe durchgeführte Umweltprüfung des ggs. Bereiches liegt nicht vor. 
 
 
Prüfschritt 2 / Ausschlusskriterien / obligatorischer Tatbestand: 

                
   Ausschlusskriterien gem. StROG 2010  
                          

    x  … geringfügige Änderung / kleine Gebiete gem. UVP-G, NschG  
                        

      … 
Eigenart und Charakter bleiben unverän-
dert …

UVP – pflichtiger Tatbe-
stand

          

      … offensichtlich keine erheblichen Umwelt-     …
Europaschutzgebiet beein-
trächtigt  

       auswirkungen  
                
                

 
 
 
 Ein Ausschlusskriterium trifft zu  
 Es besteht keine UVP – Pflicht 
 Es wird kein Europaschutzgebiet beeinträchtigt 
 
 Es ist kein weiterer Prüfschritt erforderlich 

 
Die ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung des gesamten Alpenraumes im Sinne der Alpenkon-
vention ist durch die ggs. Festlegung nicht gefährdet. 
 

 
Beilage 1: Gemeindeweite touristische Gesamtuntersuchung  

Beilage 2: Vorentwurf zum Projekt „Umbau Hollhaus Tauplitzalm“  

Beilage 3: Auszug aus dem Businessplan zum Projekt „Umbau Hollhaus Tauplitzalm“ 

Beilage 4: Auszug aus der Wirtschaftlichkeitsstudie samt Vorschaurechnung 
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2 Regionales Entwicklungsprogramm / Vorgaben: 
 
Aus dem Regionalen Entwicklungsprogramm für die Planungsregion Liezen LGBl. 91/2016 geht Fol-
gendes hervor: 
 
 
2.1 § 2 Abs 5 REPRO Liezen:  
„Die räumlichen Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Tourismus in der Planungsregion sind zu 

erhalten und zu verbessern. Für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe, die zum Zeitpunkt des In-

krafttretens dieser Verordnung bestehen und im Freiland liegen, ist die Festlegung von Bauland in allen 

Teilräumen gem. § 3 unter Einhaltung folgender Kriterien zulässig:  

 

1. Eine gemeindeweite touristische Gesamtuntersuchung auf Ebene des örtlichen Entwicklungskon-

zeptes ergibt eine positive Beurteilung hinsichtlich der touristischen Struktur und Entwicklungsper-

spektive der Gemeinde.  

2. Die geplanten baulichen Erweiterungen stehen in räumlichem Zusammenhang mit dem bestehen-

den Betrieb.  

3. Zur Berücksichtigung von Aspekten des Orts- und Landschaftsbildes werden die dafür vorgesehe-

nen geeigneten Instrumente der örtlichen Raumplanung angewendet.  

Bei der Dimensionierung der Flächen ist auf eine konkrete Planung des betreffenden Betriebes sowie 

auf das dafür unbedingt erforderliche Flächenausmaß abzustellen. Die Ausweisung von Flächen für 

andere Nutzungen im Anschluss ist unzulässig.“   

 

 

 

2.2 Landschaftsteilräume lt. rk. REPRO Liezen: 
Der kompakte Siedlungskörper in der Mitte, bestehend aus Mitterndorf, Thörl, Zauchen und Neuhofen, 
zählt zum Teilraum der „Siedlungs- und Industrielandschaften“, der restliche Dauersiedlungsraum im 
Mitterndorfer Becken zum Teilraum der „grünlandgeprägten Becken, Passlandschaften und inneralpinen 
Täler“. Die an die durchgehenden Waldbänder anschließenden Landschaftsräume an den Hängen im 
Norden der Senke, das ausgedehnte Almgebiet zwischen Kampl, Lawinenstein und Rabenkogel, der 
Westhang des Kulmkogels sowie die sog. „Kraglweide“ in der Nähe des Salzastausees gehören dem 
Teilraum „grünlandgeprägtes Bergland“ an. Die Gipfel der Bergmassive zählen zur „Region über der 
Waldgrenze u. Kampfwaldzone“. Den größten Anteil hat Bad Mitterndorf aber am „forstwirtschaftlich 
geprägten Bergland“. 
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3 Geschichtliche Entwicklung des Tourismus in der Marktgemeinde Bad Mitterndorf:  
Mit dem Abschluss der Errichtung der Salzkammergutbahn im Jahre 1877, als der Urlaub noch Som-
merfrische hieß, hielt der Fremdenverkehr Einzug in Mitterndorf. Die Sehnsucht der städtischen Bevöl-
kerung nach unberührter, Erholung bringender Natur war auch damals schon groß, und Mitterndorf hatte 
all dies im Überfluss zu bieten. Ein Blick in die damaligen Gästebücher verrät, dass es sich dabei zu-
meist um Leute aus der sogenannten besseren Gesellschaft (aus Wien, Prag,…) handelte, die oftmals 
für Monate Quartier nahmen. Zahlreiche Attraktionen folgten wie u.a. die Errichtung von Tennisplätzen, 
der Lobenstock-Badeanstalt., des Mitterndorfer Praters, der Schutzhütte am Steirersee,… Ein wesent-
licher Schritt in Richtung Komfort wurde am Ende des 19. Jhts. mit dem Einbau der Wasserleitung in 
viele der Häuser begangen. 1904 wurden auf der Tauplitzalm die ersten Versuche im Schilauf unter-
nommen und damit die Pionierphase des Wintersports eingeleitet (Ausbau der Touren einschl. Markie-
rungen, erste Schihütte / alpine Rettungsstelle 1907, Wettbewerbe etc.). Mitterndorf wurde zu einem 
der ersten Winterfremdenverkehrsorte der Ostalpen. Auch durch die Rückschläge der beiden Weltkriege 
ließ sich die Bevölkerung nicht entmutigen. 1950 errichtete man am Kulm die damals größte Natur-
schiflugschanze der Welt, welche schlagartig bis zu 50.000 Besucher in die Region lockte. 1953 ging in 
Tauplitz der längste Sessellift der Welt in Betrieb, 1955 der erste Schilift in Mitterndorf. Am Beginn der 
1960er Jahre wurde die Alpenstraße auf das 1650 m hoch gelegene Plateau der Tauplitzalm errichtet. 
Obwohl bereits die Römer und später (1. Hälfte 19. Jht.) die Arbeiter des Hammerwerkes das spru-
delnde warme Wasser in der Gegend von Grubegg zu schätzen wussten, besann man sich erst 1962 
der Heilkraft wieder. Ein Großprojekt bestehend aus Thermalschwimmhalle, Kurmittelhaus und Kurhotel 
wurde ins Leben gerufen. Dies war die Initialzündung für zahlreiche weitere Investitionen wie Gaststät-
ten, Hotels, Gewerbebetriebe, Bankhäuser, Feriensiedlung – Sonnenalm. Der Strukturwandel hin zur 
Tourismusgemeinde war damit endgültig vollzogen.  
 
 
4 Ortsklasseneinstufung / Heilklimatischer Kurort: 
Eines der im REPRO Liezen festgelegten Ziele liegt in der „Erhaltung und Verbesserung der räumlichen 

Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Tourismus in der Planungsregion“. Dabei ist darauf zu ach-
ten, dass man bei „ökologisch/landschaftsbildlich besonders wertvollen Bereichen“ nicht in ein Touris-

mus*zerstört*seine*Grundlage*Landschaft – Dilemma gerät. In einer ausnehmend attraktiven Land-
schaft gelegen, deren Reize und abwechslungsreichen Akzente vom Charakter einer breiten Talsohle 
mit umschließenden Hochgebirgszonen und großen Waldflächen bestimmt werden, und im Genuss ei-
ner kulturellen Sonderstellung als Teil des Salzkammergutes, ist Bad Mitterndorf als Tourismusort prä-
destiniert und demgemäß nach der Ortsklassenverordnung 2024 in der Ortsklasse A eingestuft. Winter- 
und Sommertourismus halten sich annähernd die Waage. Die weitläufige, intakte Kulturlandschaft zählt 
zum touristischen Grundkapital von Bad Mitterndorf. Eine massive Be- und Verbauung infolge der tou-
ristischen Entwicklung, wie man sie beispielsweise im Westen der Schladming-Dachstein Region viel-
fach beobachtet, konnte bis jetzt weitgehend hintangehalten werden (Panoramahäuser und Kulmhof 
ausgenommen).  
 
Bad Mitterndorf verfügt über drei ortsgebundene Heilfaktoren (Heiltherme, Heilmoor, Heilklima) und er-
hielt 1971 das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“ und 1972 die Berechtigung des Titels „Bad“. Per Ver-
ordnung der Stmk. Landesregierung vom 23.09.2002, LGBl. Nr. 102 / 2002 sind die Katastralgemeinden 
Mitterndorf und Krungl als Kurbezirk festgelegt. 
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5 Tourismusverband „Ausseerland - Salzkammergut“ / Positionierung von Bad Mitterndorf:  
 

Bad Mitterndorf liegt in der Tourismusregion Ausseerland - Salzkammergut und gehört dem gleichnami-
gen Tourismusverband an. Dazu zählen außerdem die Nachbargemeinden Bad Aussee, Altaussee und 
Grundlsee. Um eine gemeinsame Destination mit besonderen Qualitäten zu schaffen, wird die Zusam-
menarbeit seit ca. 2005 stark intensiviert. Das breit gefächerte Angebot der Region wird sowohl den 
Ansprüchen des sportlich aktiven als auch jenen des natur- und kulturinteressierten Gastes ge-
recht.  
 
Als wesentliche Großveranstaltungen seien das Schifliegen am Kulm, das Narzissenfest, der Steira-
Lauf sowie der Altausseer-Kirtag genannt. Darüber hinaus besteht bei vielen Themen eine Kooperation 
über die Bundeslandgrenzen hinweg (mit Oberösterreich und Salzburg, wie im Rahmen der Kulturhaupt-
stadt 2024).  
 

VORHANDENE KONZEPTE: 
 
° Tourismuskompass Ausseerland : Bad Mitterndorf im Fokus; erstellt von der Kohl & Partner GmbH, 

Ergebnisprotokoll einschließlich SWOT-Analyse, datiert mit 19.12.2024 
 

° Hotelmasterplan, erstellt von der Kohl & Partner GmbH, datiert mit 14.07.2020 
 
° Strukturkonzept Tauplitzalm, erstellt von Arch. DI Helmut Berger, dat. mit Oktober 1997, GZ.: 05/97 

 
° Kurzgutachten der Kohl & Partner GmbH, datiert mit 14.07.2020 
 

 

Wo sieht sich Bad Mitterndorf innerhalb der Region? 

 

 
Abb.  1, Positionierung innerhalb der Region; Quelle: Tourismuskompass Ausseerland 
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Im geltenden ÖEK 1.00 sind bzgl. WIRTSCHAFT / TOURISMUS folgende Ziele dargelegt: 
 
 
Ziele: 

 
 Weiterentwicklung des (Ganzjahres)Tourismus 

 
 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

 
 Quantitative Erweiterung der Beherbergungsbetriebe 

 
 Zielgruppenorientierte Erweiterung des touristischen Bettenangebotes  

 
 Ganzjahresnutzung im Umfeld der Kulmschanze  

 
 Stärkung der Naherholungsmöglichkeiten 

 
Maßnahmen: 
 

 Attraktivitätssteigerung durch Erweiterung des touristischen Angebotes (  k) 
 
 Anbindung Bad Mitterndorfs direkt vom Ort aus an das Schigebiet ( l) 
 
 Flächenvorsorge für touristische (Leit)Betriebe und Einrichtungen an geeigneten Standorten 

und darauf aufbauend Bauland der Kategorie Erholungsgebiet im FWP (  k) 
 
 Festlegung Touristischer Siedlungsschwerpunkte in Abstimmung auf den Bedarf sowie in räum-

lich funktionellem Zusammenhang mit den Tauplitz Bergbahnen und darauf aufbauend Bauland 
der Kategorie Erholungsgebiet im FWP (l) 

 
 Festlegung eines Touristischen Siedlungsschwerpunktes in Abstimmung auf den Bedarf sowie 

in räumlich funktionellem Zusammenhang mit der Kulmschanze und darauf aufbauend Bauland 
der Kategorie Erholungsgebiet sowie Freiland mit Sondernutzung Erholung / Sport im FWP ( 
m) 

 
 Festlegung von Freiland mit Sondernutzung Erholung / Sport an touristisch geeigneten Stand-

orten (z.B.: Erweiterung des Pistenangebotes, Schaffung von weiteren Themenwegen etc.) (  
k) 
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Ziele: 

 
 Schaffung einer natur- und qualitätsorientierten Tourismusdestination  

 
 Vermeidung von Overtourism 

 
Maßnahmen: 

 
 Maßvolle, qualitative Erweiterung der Beherbergungsstruktur ( g) 
 
 Anwendung der 10 Handlungsempfehlungen für die Gemeinde, welche die Kohl & Partner 

GmbH in ihrem Hotel-Masterplan vom 14.07.2020 auf Seite 59 auflistet ( g) 
 
 Erhaltung des hohen natur- und kulturlandschaftlichen Potentials ( g) 

 
 
 
Ziel: 

 
 Familienfreundliche Ausrichtung der Destination 
 
Maßnahmen: 
 
 Flächenvorsorge für touristische (Leit)Betriebe mit Familienprofilierung an geeigneten 

Standorten und darauf aufbauend im FWP Bauland der Kategorie Erholungsgebiet (zB. in 
Tauplitz - Ort) (  k) 
 

 Erhaltung/Erweiterung des Kinderlandes in der Hollhausmulde ( g) 
 
 Erhaltung der Übungslifte als Basisvoraussetzung für eine Schischule ( g) 
 
 Familienfreundliche Abfahrten ( g) 
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Abb.  2, Positionierung Bad Mitterndorf 2030; Quelle: Tourismuskompass Ausseerland 

 
 
 
 

 
 
 
Abb.  3, Strategie Bad Mitterndorf 2030; Quelle: Tourismuskompass Ausseerland 

 

 
 

Handlungsfelder und Fokusthemen  |  Ziele und Maßnahmen bis 2030   siehe Beilage 
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6 Zusammenfassung der räumlichen Bestandsaufnahme: 
 
Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Siedlungsbereiche findet sich in den Erläuterungen 
zum Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00. 
 
Bad Mitterndorf weist eine inneralpine Beckenlage auf, umfasst dabei das gesamte „Hinterberger Tal“ 
im steirischen Salzkammergut und erstreckt sich zwischen dem Radlingpass im Westen und der Klach-
auer Höhe mit der Engstelle am Grimming im Osten. Beim „Mitterndorfer Becken“ handelt es sich um 
eine langgestreckte, weithin von ebenen Talböden eingenommene Senke zwischen den Ausläufern der 
Dachsteingruppe, dem Kemetgebirge, und dem massiven Grimmingstock im Süden sowie dem Toten 
Gebirge im Norden. Es ist von sanften, sehr weitläufigen, mitunter bewaldeten Hügeln durchzogen und 
senkt sich - kaum wahrnehmbar – terrassenförmig Richtung Süden. Längsachsial, von Ost nach West, 
von der Salzkammergutstraße und der dazu parallel verlaufenden Bahnlinie durchquert, ist es geprägt 
von weitläufigen, naturnahen Wiesenflächen im Süden und dichter, teilweise bis an den Waldrand her-
anreichender Verbauung im Norden. Die Wälder werden zu großen Teilen wirtschaftlich genutzt und 
sind dementsprechend anthropogen geprägt (Nadelwaldkultur v.a.). Vor einer imposanten Gebirgsku-
lisse wechseln sich weite, intakte Räume mit landschaftlicher Vielfalt und dicht bebaute Siedlungsberei-
che ab und erzeugen dabei ein beeindruckendes Bild. 
 
Westliches Gemeindegebiet:  
Beginnend beim markanten Kumitzberg im Osten, erstreckt sich der westliche Teil des sog. Hinterberger 
Tales auf einer Länge von ca. 4 km. Eine wesentliche Gliederung erfährt er durch die B 145 Salzkam-
mergut Straße. Am Fuße des Kampls gelegen, befinden sich die großen Siedlungsbereiche Kainisch, 
Pichl und Knoppen überwiegend nördlich davon und entwickeln sich zu beiden Seiten der Alten Bun-
desstraße. Die im Norden anschließenden grünlandgeprägten Unterhänge sind besonders stark cou-
piert und strukturiert, bevor sie in eine geschlossene Waldzone übergehen. Während sich südöstlich 
der B 145 das Tal beckenartig weitet und sich landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen auf sanften, 
weitläufigen Hügeln verteilen, ist der Landschaftsraum im Südwesten durch besondere Vielfältigkeit und 
Naturnähe gekennzeichnet (Moorlandschaften, Ödensee,…; Europaschutzgebiet, Naturschutzgebiet) 
 
Mittleres Gemeindegebiet:  
Beginnend beim markanten Kumitzberg im Westen erstreckt sich der mittlere Teil des sog. Hinterberg-
tales auf einer Länge von ca. 7 km ungefähr bis zum markanten Kulm im Osten. Eine wesentliche Glie-
derung erfährt er durch die B 145 Salzkammergut Straße. Am Fuße von Planwipfel und Poser gelegen, 
die dem Rabenkogel vorgelagert sind, befindet sich das Zentrum der Marktgemeinde, dessen Sied-
lungsbereiche räumlich verflochten sind. Während Mitterndorf, Thörl und Zauchen übergangslos inei-
nanderfließen, befindet sich Neuhofen südlich der B 145, wo sich das Tal beckenartig weitet. Landwirt-
schaftlich genutzte Wiesenflächen verteilen sich hier auf sanften, weitläufigen Hügeln, darüber hinaus 
wird der Bereich durch zahlreiche kleine Waldinseln gegliedert. Im Südosten sind mit Krungl und Stre-
ben kleine Streusiedlungen gegeben. Die im Norden anschließenden grünlandgeprägten Unterhänge 
sind besonders stark coupiert und strukturiert, bevor sie in eine geschlossene Waldzone übergehen. Als 
Siedlungsbereiche in diesem Teilraum sind Reith (zentrumsnah), Rödschitz und die Sonnenalm festzu-
stellen (alle nordwestlich des Zentrums). Abgerundet wird das Bild im Westen durch die Siedlungsbe-
reiche Obersdorf und Melzen, die sich auf mäßig ansteigendem Gelände nordöstlich des Kumitzberges 
entwickeln. 
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Östliches Gemeindegebiet:  
Im südöstlichen Eingangsbereich zum sog. „Hinterberger Tal“ gelegen, dehnt sich der östliche Teil der 
Marktgemeinde ca. 3 km in Richtung Westen aus. Die Umgebung ist geprägt durch das Tote Gebirge 
im Nordwesten, durch die Warscheneckgruppe im Nordosten und vor allem durch den imposanten Grim-
mingstock im Süden, der besonders mächtig in Erscheinung tritt. Dem schroffen Gestein markant vor-
gelagert, erhebt sich der bewaldete Kulm südwestlich davon, am Übergang zum mittleren Gemeinde-
gebiet. Während sich viele der kleineren Siedlungsbereiche wie Klachau, Schrödis und Furt am Talbo-
den zu beiden Seiten der B 145 Salzkammergut Straße verteilen, entwickelt sich der ungleich größte 
Siedlungsbereich Tauplitz ca. 50 m über der „Mitterndorfer Senke“ in Richtung Nordosten, wo sich der 
Landschaftsraum erneut beckenartig weitet, geprägt von ausgedehnten, weitläufigen, mäßig geneigten 
Wiesen sowie von großzügigen grünlandgeprägten Zonen am Übergang zur geschlossenen Waldzone, 
die durch eingestreute kleine Wälder, zahlreiche Baumreihen- / gruppen und diverse Gehölzstrukturen 
reizvoll gegliedert sind. 
 
Tauplitzalm: 

Die Tauplitzalm, das größte Seenhochplateau Mitteleuropas, befindet sich im nördlichen Bereich des 
Gemeindegebietes auf einer durchschnittlichen Seehöhe von 1650 m. Das Gebiet ist von einer typi-
schen Almenvegetation geprägt. In den höheren Lagen dominieren alpine Wiesen mit Gräsern, Kräutern 
und kleinen Sträuchern, während in den tiefer gelegenen Regionen auch Lärchen- und Fichtenwälder 
zu finden sind. Sechs kristallklare, von einer sehr artenreichen, alpinen Hochkarst-Flora umgebene 
Seen verteilen sich auf hochalpinem Almgelände. Die Tauplitzalm wird sowohl sommers wie winters 
(intensiv) touristisch genutzt.  
 
Die Tauplitzalm stellt ein alpines Siedlungsgebiet mit deutlich erkennbarer funktionaler und gestalteri-
scher Zweiteilung dar. Während im westlichen Teil rund um die Hollhausmulde sowie im Zentrum groß-
maßstäbliche Bebauung dominiert, zeigt sich der östliche Teil in Form locker gruppierter Almhütten mit 
urtümlichem Charakter. Diese sind in der Regel (max.) zweigeschoßig, aus traditionellen Materialien 
errichtet und folgen der historischen Nutzungsstruktur mit Stall im Erdgeschoß und Wohnbereich im 
Hochparterre. Die Siedlungsform entspricht der klassischen Almbauweise und vermittelt ein authenti-
sches Bild der regionalen Bau- und Nutzungstradition. 
 
 
7 Infrastrukturelle Leitprojekte und Freizeitangebote:  
Die Entwicklung von Bad Mitterndorf ist untrennbar mit dem Tourismus verbunden. Stellt sie doch mit 
knapp 500.000 Nächtigungen die größte Gemeinde in der Tourismusregion Ausseerland - Salzkammer-
gut dar. Demzufolge liegt in der Stärkung des Tourismus ein vorrangiges Ziel lt. ÖEK 1.00. 
 
 
 

WESENTLICHE STANDBEINE  |  INFRASTRUKTURELLE LEITPROJEKTE:  
 
 GRIMMINGTHERME 
 ALPINES SCHIFAHREN 
 NORDISCHES LANGLAUFEN  
 SCHISPRUNG 
 WANDERN 
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Um Gäste auf Sicht halten zu können, sind qualitativ hochwertige Serviceleistungen unumgänglich. Aus 
diesem Grund wurde die Angebotsvielfalt an touristischen Einrichtungen in den letzten Jahren sukzes-
sive erhöht: 
 
 
7.1 Grimmingtherme: 
Mit der Eröffnung der Grimmingtherme im Jahre 2009 setzte im „Hinterbergtal“ der erhoffte wirtschaftli-
che Aufschwung ein. Die Grimmingtherme in Bad Mitterndorf ist eine moderne, ganzjährig geöffnete 
Thermenlandschaft, die Erholung und Gesundheit inmitten der Natur des steirischen Salzkammergutes 
bietet. Die großzügige Anlage umfasst sowohl Innen- als auch Außenbereiche mit Blick auf den Grim-
ming und die umliegenden Berge. Die Thermenlandschaft bietet eine Vielzahl an Thermalbecken für 
unterschiedliche Bedürfnisse – vom Sportbecken über das Solebecken bis hin zum Außenbecken, das 
ganzjährig genutzt werden kann. Das natürliche Thermalwasser ermöglicht Entspannung und Regene-
ration. Die Saunalandschaft umfasst verschiedene Themensaunen und Dampfbäder, darunter eine Pa-
norama-Sauna mit Bergblick. Für zusätzliche Entspannung werden auch Anwendungen wie Salzpee-
lings und Aufgüsse angeboten. Die Therme ist besonders familienfreundlich, mit einem Kinderbereich, 
flachen Becken und einer Riesenrutsche. Ein Outdoor-Spielplatz und ein Spaßbereich sorgen für Un-
terhaltung. Im Restaurant werden regionale und internationale Gerichte angeboten, sowohl zum ent-
spannten Mittagessen als auch zum festlichen Abendessen. Neben der Wasserwelt bietet die Grim-
mingtherme auch einen Fitnessbereich, der aktive Freizeitgestaltung ermöglicht. 
 
 
7.2 Schigebiet Tauplitzalm: 
Die Tauplitzalm stellt ein Hochplateau dar, das sich über rund 5 km² erstreckt. Auf etwa 1.600 m Höhe 
gelegen, bietet es ein sonniges und lawinensicheres Schigebiet, das sich über weite Teile oberhalb der 
Baumgrenze erstreckt. Diese Lage gewährleistet eine hohe Schneesicherheit, unterstützt durch natür-
liche Naturschneemengen, die während der gesamten Wintersaison für optimale Pistenverhältnisse sor-
gen. Das Schigebiet umfasst 40 Pistenkilometer, die durch moderne Lifte erschlossen sind. Das Ange-
bot reicht von familienfreundlichen Abfahrten bis hin zu anspruchsvolleren Pisten. Besonders für Fami-
lien attraktiv ist das Kinderland in der Hollhausmulde, ausgestattet mit einem überdachten Zaubertep-
pich, der den Einstieg für kleine Skifahrer erleichtert. Die Erschließung des Gebietes erfolgt hauptsäch-
lich von Tauplitz aus, von wo aus Gäste schnell alle Schwierigkeitsgrade erreichen können. Besonders 
kennzeichnend sind die langen Talabfahrten nach Tauplitz und Bad Mitterndorf. Auch den Freeride-Be-
geisterten wird die Tauplitzalm durch abwechslungsreiche Abfahrten durch die autofreie Almenland-
schaft gerecht. Das ausgewiesene Freeride-Gelände zeichnet sich durch moderate Steilheit aus, ins-
besondere an den Nordhängen. Mit der Inbetriebnahme der Gondelbahn auf den Mitterstein im Novem-
ber 2010 wurde das Pistenangebot erheblich erweitert. Die erste Ausbaustufe (Zauchenursprung – Mit-
terstein) zur Verbesserung der Anbindung von Bad Mitterndorf an das Schigebiet ist damit abgeschlos-
sen. Zudem ist eine Verbindung zwischen Zauchenursprung und Krahstein geplant. Eine direkte Anbin-
dung von Bad Mitterndorf besteht derzeit noch nicht, ist jedoch zwischen Talboden und Krahstein vor-
gesehen. Der Standort der geplanten Talstation befindet sich im Nordosten von Zauchen. Mit der Um-
setzung dieses Projekts wäre ein direkter Zugang von der B145 Salzkammergutstraße gewährleistet. 
 
Das Kinderland auf der Tauplitz liegt den ganzen Tag in der Sonne, ist von Winterwinden geschützt, 
gut überschaubar und autofrei. Das Skigebiet befindet sich in der Hollhausmulde auf der Tauplitzalm. 
Die flachen Pisten und der 80m lange, überdachte Zauberteppich bieten beste Bedingungen zum Ski-
fahren mit Kindern. In der Hollhausmulde findet man 4 Lifte, einfache und mittelschwere Pisten sowie 
gemütliche Einkehrmöglichkeiten. Die natürliche Lage in einer Senke macht das Familienskigebiet 
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übersichtlich und gut überschaubar. Von einem Sicherheitszaun umgeben ist der Bereich zudem gut 
geschützt. Im Winter autofrei sind die Fahrten mit dem Skidoo oder Pistengerät einmalige Erlebnisse 
beim Skiurlaub mit Kindern. Die Skischulen auf der Tauplitz gestalten das Lernen auf den Pisten kind-
gerecht, mit viel Spaß und einem natürlichen Zugang zu Gelände und Schnee. Des Weiteren gibt es 
direkt neben dem Grafenwiesenlift etwas oberhalb der Talstation Tauplitz das Schlümpfeland der 
Skischule Vasold. Es bietet ein überdachtes Förderband und einen eigenen Seil-Lift. An den leichten 
Pisten am Grafenwiesenlift können die Kinder erste Schritte mit dem Skilehrer wagen. 
 
 
 
Mit den Tauplitz Bergbahnen bestehen umfangreiche, standortgebundene bauliche Anlagen, die 
einen hohen Sachwert und eine lange Lebensdauer aufweisen, ausschließlich touristischen 
Zwecken dienen und von überörtlicher Bedeutung sind. 
 
 
 

 
Abb.  4, Übersicht Schigebiet „die Tauplitz“, 2024 

 

7.3 Langlaufsport / Schisprung: 
Der Langlaufsport hat in Bad Mitterndorf sowohl für Touristen als auch Einheimische eine ausnehmend 
große Bedeutung. So bilden 16 Loipen mit in Summe ca. 160 km Länge eines der größten zusammen-
hängenden Loipennetze Österreichs. Einen der Höhepunkte im jährlichen Veranstaltungskalender bildet 
der sog. „Steiralauf“. 
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Der WSC Bad Mitterndorf mit über 200 Mitglieder sieht sich als Ausbildungsverein für Kinder, Schüler 
und Jugendliche, die sich für den nordischen Sport interessieren, demzufolge die Nachwuchsarbeit ei-
nen hohen Stellenwert einnimmt. Pro Saison werden rund 50 Kinder betreut und für manche damit der 
Grundstein zu einer sportlichen Laufbahn gelegt. Sofern es die Schneeverhältnisse zulassen, dauert 
eine Saison von Anfang Dezember bis Ende März.  
 

 
Abb.  5, Übersicht Loipennetz, 2019 

 
Seit den 1970er Jahren wird in Bad Heilbrunn im Winter skigesprungen. Seit Ende der 1990er Jahre 
werden in diesem Areal auch Skilanglaufbewerbe durchgeführt. Zu diesem Zweck wurde Anfang der 
2000er Jahre eine Loipe nach FIS-Regularien errichtet und der gegenständliche Bereich in der Vergan-
genheit bereits vielfach als Zielstadion genutzt. 
 
Nach einigen Jahren des Stillstandes konnte mit der Saison 2021/22 der Schisprungbetrieb wieder auf-
genommen werden. Zwei der drei Skisprungschanzen wurden wieder aktiviert, während für die große 
Schanze der Rückbau im Raum steht. Sofern die Schneeverhältnisse es zulassen, wird jährlich das 
sogenannte „Guglhupfspringen“ durchgeführt – ein bezirksweit ausgetragener Kinder- und Schülerbe-
werb, dessen Ziel nicht zuletzt darin besteht, talentierte Nachwuchsspringer zu gewinnen. 
 
 
Neben dem regelmäßigen Trainingsbetrieb wurden in den letzten Jahren auf dem Gelände der Sport-
anlagen in Bad Heilbrunn folgende Veranstaltungen durchgeführt: 
  

° Plezter Resort Austria Cup – Skilanglauf  
° Österreichische Meisterschaften – Skilanglauf  
° Steiralauf KIDS-RACE – Langlauf Cross-Country Cross (Vielseitigkeitslanglauf)  
° Österreichische Staatsmeisterschaften – Skilanglauf  
° FIS-Rennen – Skilanglauf  
° Steirischer Landescup – Skilanglauf  
° Österreichische Meisterschaften der Blinden und Behindertensportler  
° Steirische Meisterschaften der Polizei 
° Faschingslanglauf 
° Skispringen – Kinder und Schülerbewerb („Guglhupfspringen“) 
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Um auch in Zukunft Wettkämpfe in entsprechender Qualität ausrichten zu können (Fis, Austria Cup, 
Landes Cup), ist die Sicherstellung einer entsprechenden Infrastruktur (Gebäude/Parkplätze) unum-
gänglich.  
 
Auch die Tauplitzalm bietet ein weitläufiges Netz an Langlaufloipen. Insgesamt stehen rund 22 Kilome-
ter an Loipen zur Verfügung, die sowohl für die klassische Technik als auch für Skating geeignet sind.  
 
Ziel der Ganzjahresnutzung im Umfeld der Kulmschanze:  
Die Geschichte des Skispringens am Kulm reicht bis 1910 zurück, als erste Pioniere ihre Erfahrungen 
auf dem Sprunghügel sammelten. 1950 entstand die Flugschanze am Kulm mit einer Sprungweite von 
135 m (die bis 2014 die größte Naturskiflugschanze der Welt war). 1953 fand zum ersten Mal eine 
internationale Skiflugwoche der Skiflugvereinigung KOP (Kulm-Oberstdorf-Planica) auf einer vergrößer-
ten Anlage auf dem Kulm statt. Es war dies der Vorläufer der heutigen Skiflug-WM. 2004 wurden mas-
sive Umbauarbeiten in Angriff genommen und ein neuer Doppelsessellift sowie ein neues Starthaus 
direkt über der Anlaufspur als Warteraum und Imbiss-Stube für die Skiflieger errichtet (Anmerkung: mitt-

lerweile wieder geschlossen). Für die Skiflug-WM 2016 wurde die Flugschanze im Verlauf des Jahres 
2014 ausgebaut und modernisiert. Für ca. 4,2 Mio. Euro wurde der Schanzentisch 8 Meter nach oben 
und 21 Meter nach hinten verlegt, der Vorbau verlängert und der Aufsprunghang angepasst, so dass 
die Kulm-Schanze auf K200 / HS 225 vergrößert werden konnte. Seit 2016 hält der Slowene Peter 
Prevcs mit 244 Meter den Schanzenrekord. Neben dem Kulm finden sich Skiflugschanzen weltweit nur 
mehr in Planica, Vikersund und Oberstdorf. 
 
Mit dem Ziel einer Ganzjahresnutzung beabsichtigt die Marktgemeinde Bad Mitterndorf, die touristi-
sche Infrastruktur im Umfeld der Kulmschanze sukzessive zu attraktivieren. Sport, Spiel und Spaß ste-
hen im Vordergrund. Darüber hinaus ist die Errichtung einer multifunktionalen Veranstaltungshalle an-
gedacht. Eine derartige Einrichtung bedarf jedoch einer Baulandausweisung, die wiederum die Festle-
gung eines Touristischen Siedlungsschwerpunktes voraussetzt.  
 
Den touristischen Konnex stellt die Schiflugschanze her, deren regionalwirtschaftliche Bedeutung zwei-
felsfrei hoch ist. Die Skiflugschanze am Kulm war bisher sechsmal Schauplatz der Skiflug-
Weltmeisterschaften (1975, 1986, 1996, 2006, 2016, 2024) und ist regelmäßiger Austragungsort 
von Skisprung-Weltcup-Wettbewerben. Sowohl dem Veranstaltungskalender der FIS als auch dem 
Pachtvertrag mit der Agrargemeinschaft Furt-Au zufolge, ist eine wiederkehrende Durchführung der 
Großveranstaltung am Kulm langfristig gesichert. In Vorbereitung zur WM 2024 wurde ein Unterkunfts-
gebäude für den Aufenthalt der Athleten und Behörden errichtet. 
 
Der Lifestyle der westlichen Gesellschaft verändert sich zusehends. Generell sind Camping-Reisen 
auf Wachstumskurs, da ein Ausflug in die Natur für Reisende als Ausgleich zur fortschreitenden Ver-
dichtung in den Städten immer wichtiger wird. Durch die Coronakrise wurde dieser Trend zusätzlich 
befeuert. 
 
Im ersten Schritt in Richtung Ganzjahresnutzung geht es nun darum ein Basisangebot zu schaffen. Aus 
diesem Grund wurde ein knapp 3.000 m² großer Campingplatz einschließlich (mobiler) Servicestation 
errichtet, in der neben den für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Einrichtungen wie Sani-
täreinheit und Rezeption auch eine Rad- und Langlaufservicestation einschließlich Verleih gegeben 
sind. Die diesbezügliche Standortgunst ergibt sich aus dem im südlichen Nahebereich vorbeiführenden 
Radweg R19 (Sommernutzung) sowie aus der Langlaufloipe Kulm (Winternutzung). Abgerundet wird 
das Angebot durch eine kleine Imbißstation.  
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7.4 Wandern / Bergsport:  
Bad Mitterndorf bietet eine Vielzahl an Aktivitäten für Wanderer und Bergsportbegeisterte. Die Region 
zeichnet sich durch abwechslungsreiche Wanderwege und anspruchsvolle Bergtouren aus: 
 
° 6-Seen-Wanderung auf der Tauplitzalm: Diese mittelschwere Rundwanderung führt durch das 

größte Seenhochplateau Mitteleuropas und verbindet sechs idyllische Bergseen. Die Strecke er-
streckt sich über etwa 16 Kilometer und kann in rund fünf Stunden bewältigt werden. Unterwegs 
bieten sich zahlreiche Einkehrmöglichkeiten. 

 
° Klettersteige: Für erfahrene Bergsteiger bietet die Region mehrere Klettersteige unterschiedlicher 

Schwierigkeitsgrade, welche eine Mischung aus Steilheit, technischen Herausforderungen und 
atemberaubenden Panoramen bieten. Diese Routen ermöglichen es, die steilen Felswände sicher 
zu erklimmen und dabei beeindruckende Ausblicke zu genießen. 

 
° Grimming: Mit einer Höhe von 2.351 m stellt der Grimming eine Herausforderung für Bergsteiger 

dar. Die Besteigung erfordert alpine Erfahrung und eine gute Kondition. 
 

° Strumern, Sagtümpel, Stimitz / Karstquellen im Ausseerland: Die Karstquellen im Ausseerland 
werden vom Schmelzwasser aus dem Toten Gebirge und dem Dachsteinplateau gespeist. Die 
größten Quellen sind der Sagtümpel in Tauplitz, die Strumern in Bad Mitterndorf/Mühlreith und die 
Stimitzlöcher in Gößl/Grundlsee. Für wenige Wochen im Jahr kann das sprudelnde Phänomen 
beobachtet werden. (Quelle: www.narzisse,at) 

 
° VIA ARTIS-Künstlerweg: Dieser Themenweg verbindet Kunst und Natur. Er beginnt am Geburts-

haus von Herbert Zand im Ortsteil Knoppen und führt zunächst über die Landesstraße nach Obers-
dorf. Von dort geht es weiter auf einem Wanderweg nach Bad Mitterndorf und anschließend auf 
Spazierwegen nach Tauplitz. Der Weg umfasst insgesamt vier Stationen. 

 
° Skulpturenpark: Im Ortsteil Neuhofen, etwa einen Kilometer südlich des Ortszentrums, befindet 

sich ein von unberührtem Dickicht eines Auwaldes umgebener Park, der mit Marmorskulpturen 
bestückt ist. Er umfasst Werke von Gastkünstlern, Ergebnisse von Symposien, Schülerarbeiten 
sowie das halbe Lebenswerk des ansässigen Steinbildhauers Ferdinand Böhme. 

 
° Glücksplätze: In Bad Mitterndorf gibt es spezielle Orte, sog. "Glücksplätze", die besonders harmo-

nisch und inspirierend wirken. Diese Plätze laden dazu ein, innezuhalten und die Umgebung be-
wusst zu erleben. 

 
° Schneeschuhwanderungen: Die Region rund um Bad Mitterndorf bietet eine Vielzahl von Routen, 

die durch unberührte Schneelandschaften führen, auf Wunsch auch geführt. Die Touren sind für 
alle Schwierigkeitsgrade geeignet, vom gemütlichen Spaziergang bis hin zu anspruchsvoll(er)en 
Strecken. Eine beliebte Tour führt entlang des Dachsteins und bietet beeindruckende Ausblicke 
auf die umliegenden Gipfel und Täler. Ein weiterer beliebter Ausgangspunkt für Schneeschuhwan-
derungen liegt auf der Tauplitzalm. Mit dem Lifte erreichbar, bieten sich zahlreiche Routen für An-
fänger und Fortgeschrittene 

 
° Barfußpark & Baumlehrpfad mit Kneippanlage: Der Barfußpark bietet bei freiem Eintritt ver-

schiedenste Materialien und Herausforderungen an die Geschicklichkeit auf 17 Stationen in 
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abwechslungsreicher Landschaft. Nach dem barfüßigen Vergnügen empfehlen sich ein Gang 
durch die Kneipp-Anlage sowie ein Besuch am benachbarten Baumlehrpfad. (Quelle: www. barfuss-

park.at) 
 

° Über diese Aktivitäten hinaus bietet Bad Mitterndorf zahlreiche weitere Wanderungen, von leichten 
(Alm)Spaziergängen bis hin zu anspruchsvollen Bergtouren. Die Region ist bekannt für ihre sau-
bere Bergluft, beeindruckende Panoramablicke und vielfältige Flora und Fauna 

 
 
7.5 Weitere Freizeitangebote und Aktivitäten 
 
Tauplitzalm Alpenstraße: Die Tauplitzalm Alpenstraße ist eine 10 km lange Panoramastraße, die von 
Bad Mitterndorf auf das Hochplateau der Tauplitzalm führt, und bei der Auffahrt ein beeindruckendes 
Panorama mit Blick auf die umliegende Bergwelt wie Dachstein und Grimming bietet.  
 
Diverse Wintersportmöglichkeiten: Die Region bietet vielfältige Wintersportmöglichkeiten wie Eislau-
fen, Rodeln, Eisstockschießen und Pferdeschlittenfahrten sowie einen Kinderübungslift in Obersdorf. 
 
Wassersport: Im Sommer kann man im Ödensee und dem Salza-Stausee schwimmen. Außerdem be-
steht dort die Möglichkeit, Boote zu mieten und Stand-up-Paddling zu betreiben. 
 
Fischsport: Das Ausseerland – Salzkammergut wurde 2005 als „Genuss Region Ausseerland Saibling 

& Forelle“ ausgezeichnet, was die hohe Qualität der regionalen Fischerei hervorhebt. 
 
Ballsport: Für Ballsportbegeisterte gibt es Tennis- und Minigolfplätze sowie einen Bewegungsplatz mit 
Spielflächen für Volleyball, Handball und Fußball, der auch für alle Gäste zugänglich ist. 
 
Reitsport / Pferde: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für Ausritte, Reitunterricht für Anfänger und Fort-
geschrittene, sowie reitpädagogische Betreuung. Auch Pferdekutschenfahrten stellen eine Attraktion 
der Region dar. 
 
Radsport / Mountainbiking: Die Region bietet eine Vielzahl von regionalen Radrouten in verschiede-
nen Schwierigkeitsgraden sowie überregionale Routen für Radfahrer aller Erfahrungsstufen. Dabei be-
steht auch die Möglichkeit, Mountainbikes vor Ort zu mieten. 
 
Mountainbike-Routen und Trails: 

° Tauplitzalm Bikepark: Die Tauplitzalm bietet zahlreiche, leicht zugängliche Mountainbike-Strecken, 
die durch blumenbedeckte Almen und entlang stiller Seen führen. Mit dem 4er-Sessellift können 
Biker ihr Fahrrad kostenlos mitnehmen und die Höhenlage genießen. (Quelle: www.dietauplitz.com) 

° Rundtour Tauplitzalm – Bad Mitterndorf – Tauplitz: Diese einfache Tour führt über die Tauplitzalm 
nach Bad Mitterndorf und zurück zur Tauplitz. Die Strecke kann mit dem Sessellift verkürzt werden. 
(www.Steiermark.com) 

° Dachsteinrunde: Eine anspruchsvollere Route mit einer Länge von 229,1 km und einem Höhenun-
terschied von etwa 6.047 m. (www.outdooractive.com) 

° Spechtensee-Runde: Eine mittelschwere Strecke von 32,4 km Länge mit 680 m Anstieg. 
(www.routeyou.com) 
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7.6 Brauchtum: 
 
° Nikolospiel: Das Bad Mitterndorfer Nikolospiel ist ein historischer Brauch im Hinterberg Tal, wel-

ches mit seinen Orten in Gänze zur Marktgemeinde Bad Mitterndorf im steirischen Salzkammer-
gut in Österreich gehört. Am Abend des 5. Dezember jeden Jahres, also am Vorabend 
des Nikolaustages, zieht eine Schar verkleideter Gestalten um den Bischof Nikolaus zum Teil mit 
furchterregenden hölzernen Masken durch die Orte (Nikolospiel Bad Mitterndorf, Nikolospiel Pichl 
- Kainisch, Nikolospiel Tauplitz) und führt an mehreren Stellen ein bäuerliches Jedermannspiel über 
den Tod eines armen Mannes auf. (Quelle: wikipedia) Seit 7. Oktober 2020, ist das Nikolospiel Bad 
Mitterndorf offiziell im Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes Österreich aufgenommen. 

° Narzissenfest: Das Narzissenfest ist ein Blumenfest im österreichischen Ausseerland, das seit 
1960 jährlich im Frühjahr stattfindet. Die Narzisse hat im steirischen Salzkammergut eine weiße 
Blüte und wächst in der Region auf den Wiesen, welche durch eine weniger intensive Landwirt-
schaft bewirtschaftet werden. Diese Großveranstaltung lockt durchschnittlich 17.000 Besucher in 
die Region. (Quelle: wikipedia) 

° Ausseer Fasching: Der Ausseer Fasching findet von Faschingssonntag bis Faschingsdienstag 
statt. Drei Hauptfiguren spielen dabei eine wesentliche Rolle: Trommelweiber, Flinserl und Pless. 
An allen drei Tagen werden außerdem sogenannte Faschingsbriefe in diversen Gaststätten vorge-
tragen, wobei Missgeschicke, Ortspolitik und lokale Gegebenheiten aus dem alten Jahr in gereim-
ter und gesungener Form aufs Korn genommen werden, unterstützt von handgezeichneten Bildern. 
(Quelle: wikipedia) Seit 2016, ist das der Ausseer Fasching offiziell im Verzeichnis des immateriellen 
Kulturerbes Österreich aufgenommen. 
 

° Heimatmuseum Fam. Strick: Das von der Familie Strick geführte Heimatmuseum ist reich an his-
torischen Schätzen. Vor über 70 Jahren begonnen, ist ein klassisches privates Heimatmuseum mit 
einer Sammlung von Möbeln, bäuerlichem Hausrat, Münzen, Bildern und Büchern entstanden, das 
heute - bereits in vierter Generation - betreut wird. 

 
 
 
 

7.7 Weitere Ausflugsziele in der Region Ausserland - Salzkammergut:  
Salzkammergutseen (Schifffahrt), Salzwelten Altaussee, Loser Panoramastraße Altaussee, Literatur-
museum Altaussee, Ausseer Kammerhofmuseum, Alpengarten Bad Aussee und Libellenweg, Hochseil-
kletterpark Altaussee; darüber hinaus Museum Hallstatt, Kaiservilla Bad Ischl, Schloss Trautenfels, Be-
nediktinerstift Admont uVm. 
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8 Beherbergung:  
 
 
ANKÜNFTE / TOURISMUSJAHR / GEMEINDE 

 
  2018 % 2019 % 2022 % 2023 % 2024 % 

In- und Ausland 124.942 100 125.015 100 111.233 100 127.153 100 120.627 100

Inland 76.234 61 72.917 58 67.664 61 71.483 56 67.866 56 

Steiermark **) 16.749 22 15.946 22 13.483 20 15.003 21 13.180 19 

Wien **) 13.717 18 14.197 19 13.100 19 14.436 20 13.603 20 

OÖ **) 18.084 24 17.763 24 16.858 25 17.576 25 17.267 25 

NÖ **) 18.791 25 17.016 23 16.614 25 16.645 23 15.526 23 

restl. Bundesl. **) 8.893 12 7.995 11 7.609 11 7.823 11 8.290 12 

Ausland 48.708 39 52.098 42 43.569 39 55.670 44 52.761 44 

Deutschland *) 24.099 49 21.044 40 20.125 46 26.068 47 22.830 43 

Ungarn *) 4.520 9 4.641 9 3.345 8 3.318 6 4.813 9 

Niederlande *) 2.292 5 2.876 6 2.992 7 3.298 6 2.769 5 

Tschechien *) 11.625 24 12.189 23 10.418 24 13.609 24 14.698 28 

restl. Ausland *) 6.172 13 11.348 22 6.689 15 9.377 17 7.651 15 
 

*) Die Prozentangabe bezieht sich nur auf das Ausland 

**) Die Prozentangabe bezieht sich nur auf das Inland 

Quelle: Landesstatistik 

 
NÄCHTIGUNGEN / TOURISMUSJAHR / GEMEINDE 
 
  2018 % 2019 % 2022 % 2023 % 2024 % 

In- und Ausland 492.964 100 489.579 100 428.967 100 481.065 100 488.321 100

Inland 266.799 54 256.217 52 225.931 53 243.002 51 245.138 50 

Steiermark **) 52.681 20 48.207 19 40.542 18 42.763 18 40.574 17 

Wien **) 61.244 23 62.345 24 55.085 24 58.543 24 59.524 24 

OÖ **) 53.764 20 55.772 22 49.407 22 55.651 23 57.810 24 

NÖ **) 68.264 26 61.891 24 57.822 26 61.204 25 58.297 24 

restl. Bundesl. **) 30.846 12 28.002 11 23.075 10 24.841 10 28.933 12 

Ausland 226.165 46 233.362 48 203.036 47 238.063 49 243.183 50 

Deutschland *) 128.179 57 98.505 42 105.657 52 117.354 49 116.727 48 

Ungarn *) 17.218 8 18.048 8 12.789 6 13.090 5 19.418 8 

Niederlande *) 13.129 6 16.053 7 14.716 7 17.500 7 15.252 6 

Tschechien *) 44.925 20 48.209 21 41.549 20 54.399 23 59.454 24 

restl. Ausland *) 22.714 10 52.547 23 28.325 14 35.720 15 32.332 13 
 

*) Die Prozentangabe bezieht sich nur auf das Ausland 

**) Die Prozentangabe bezieht sich nur auf das Inland 

Quelle: Landesstatistik 

 
Im Jahr 2024 liegt die Anzahl der Nächtigungen wieder nahezu auf dem Niveau von 2019, dem Jahr vor 
der Corona-Pandemie. Während 2018 Touristen aus dem Inland die Mehrheit stellten, ist der Anteil von 
In- und Auslandsgästen im Jahr 2024 nun gleich. Allerdings bleiben ausländische Gäste im Durchschnitt 
länger. 
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AUFENTHALTSDAUER / TOURISMUSJAHR / GÄSTE AUS IN- u. AUSLAND 
 

Jahr Bad Mitterndorf   Bezirk     Land   Salzkammergut 
Ausseerland 

Schladming 
Dachstein 

2018   4,0     3,9     3,1     3,7     4,1  

2019   3,9     3,9     3,1     3,7     4,1  

2020   4,1     4,1     3,4     k.A.     k.A.  

2021   3,8     3,9     3,3     4,0     4,2  

2022   3,8     3,9     3,2     3,8     4,2  

2023   3,8     3,8     3,1              
 

Quelle: „Ein Blick auf die Gemeinde“ sowie Landesstatistik 

 

Die Aufenthaltsdauer verringert sich kontinuierlich, Region und Gemeinde liegen gleich auf. 
 

 

DURCHSCHNITTLICHE  BETTENAUSLASTUNG / 2022 / 2023 
 

                Gemeinde     Bezirk     Land   
         

Sommersaison 2023                           

Betten auf 1.000 Einwohner         888,8     537,7     94,5   

Durchschnittliche Bettenauslastung in %     29,4   32,5     32,7   

Vollbelegstage             49,8   64,3     65,8   

Wintersaison 2022/23                         

Betten auf 1.000 Einwohner         882,7     529,4     91,1   

Durchschnittliche Bettenauslastung in %     29,4   33,0     27,4   

Vollbelegstage             53,9     60,1     50,0   

Summe d. Vollbelegstage         103,7     124,3     115,9   
 

Quelle: „Ein Blick auf die Gemeinde“ sowie Landesstatistik 

 

Die durchschnittliche Bettenauslastung liegt bei knapp 30%, die Summe der Vollbelegstage liegt bei 
103,7. Ein zweisaisonaler Tourismusort benötigt erfahrungsgemäß mindestens100 Vollbelegstage, um 
zu  reüssieren. 
 

 
ANZAHL  der  BETTEN 
 

  2018 2019 2022 2023 2024 
   

Sommersaison           

Betriebe 217 237 263 284 286 

Betten 3.758 4.152 4.237 4.592 4.502 

Wintersaison           

Betriebe 219 237 262 279 288 

Betten 4.127 4.190 4.272 4.562 4.487 
 

Quelle: Landesstatistik 
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Die Entwicklung von Bad Mitterndorf ist untrennbar mit dem Tourismus verbunden. Eine wesentliche 
Leitfunktion im Hinblick auf die touristische Infrastruktur haben dabei die Tauplitz Bergbahnen und die 
Grimmingtherme inne. Ganz wesentlich abhängig sind beide Einrichtungen vom Gedeih des touristi-
schen Umfeldes im Allgemeinen sowie von der Entwicklung im Beherbergungssektor im Speziellen.  
 
Vor dem Hintergrund, dass ein gestiegenes Interesse von Investoren bzw. Betreibern an der Ferienho-
tellerie zu verzeichnen war, wurde im Jahr 2020 seitens der Gemeinde die Kohl & Partner GmbH be-
auftragt, einen Hotel - Masterplan zu erarbeiten, um die Festlegungen im Örtlichen Entwicklungskonzept 
1.00 im Zuge der Revision auf eine fundierte Grundlage stellen zu können.  
 
 
Hotel - Masterplan / Kohl & Partner GmbH, datiert mit 14.07.2020: 
Basierend auf einer Analyse der Betten- und Nächtigungsstruktur waren fundierte Empfehlungen hin-
sichtlich der qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung des Bettenangebotes abzuleiten.  
 
Wesentliche Fragestellungen in diesem Zusammenhang: 
 

° Wie ist die Qualität des Angebots im Vergleich zu anderen Regionen? 
° Wie viele Hotelbetten werden in der Destination überhaupt benötigt? 
° In welchem Qualitätssegment wären neue Hotels anzusiedeln?  
° Welche Profilierungskonzepte wären anzustreben? 
° Welche Betreiber/Investorenmodelle sind empfehlenswert? 
° Welche Empfehlungen können für die bestehende Hotellerie abgeleitet werden? 

 
 
Wesentliche Ergebnisse des Hotel - Masterplans: 
 
- „Die Inanspruchnahme der Destination von Tagestouristen ist durchaus beachtlich, insbesondere 

während der Hochsaisons-Stoßzeiten. Diese Problematik wird auch von Seiten der involvierten 

regionalen Touristiker durchaus kritisch gesehen. 

 

- Zurecht kritisch gesehen wird zudem die Etablierung weiterer „Inselbetriebe“ ohne maßgebliche 

externe Effekte für die Destination in ihrer Gesamtheit. 

 

- Betreffend der touristischen Intensität zeigt der Vergleich mit anderen Destinationen, dass diese 

(Nächtigungen pro Einwohner) trotz der steigenden Nächtigungen noch immer sehr moderat ist. 

Ein genereller Entwicklungs-Stopp wäre (insbesondere auch im Zusammenhang mit der erwarte-

ten steigenden Nachfrage) somit aus Destinations- Perspektive keinesfalls im Interesse der Allge-

meinheit. 

 

- Im Hinblick auf eine bestmöglich abgesicherte Nachhaltigkeit der touristischen Nutzung sollten vor-

zugsweise regionale Investoren/Betreiber gewonnen werden. 

 

- Zugleich zeigt die Ist-Analyse deutlich, dass Leitbetriebe mit überregionalem Bekanntheitsgrad und 

zeitgemäßer Profilierung fehlen (z.B. Familien-Spezialist). Ohne investive Impulse droht eine „Ent-

Professionalisierung“ des touristischen Angebots (immer mehr Bettenanteile im Ferienwohnungs-

Segment). Demgegenüber könnte die Ansiedelung von Leitbetrieben in mehrfacher Hinsicht posi-

tive Impulseffekte für die Weiterentwicklung der Destination mit sich bringen. 



a r c h i t e k t   DI  Martina  K A M L | 8786 Rottenmann | m.kaml@architektur-kaml.at 
20 

° Wertschöpfungseffekte in der Bau- und Betriebsphase 

° Indirekte Impulseffekte auf die umliegenden Beherbergungsbetriebe 

° Positive überregionale Berichterstattung und Ansprache neuer Zielgruppen 

 

- Hinzu kommt, dass die Gemeinde mit den Liftanlagen auf der Tauplitz Alm sowie der Grimming-

Therme über zwei sehr große, für die Bestandsbetriebe maßgebliche touristische Infrastrukturein-

richtungen verfügt, die maßgeblich von der Etablierung zusätzlicher Beherbergungsbetriebe profi-

tieren könnten (Aufenthaltsgast statt Tagesgast) 

 

- Aus den oben genannten Gründen ist es sehr plausibel, dass es regional eine außerordentlich 

breite Akzeptanz für die Schaffung zusätzlicher Betriebe bzw. Betten gibt – dies jedoch mit ent-

sprechend hoher Sensibilität.“ 
 
 
9 Analyse der touristischen Betriebe im Freiland:  
 

9.1 AUF  DER  TAUPLITZALM: 
 

 
Abb.  6, Tauplitzalm, Ansicht von Osten; Quelle: www.heimat-hdt.at 
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Abb.  7, Tauplitzalm, Orthophoto GIS Steiermark 2025 

 

  
Abb.  8, Tauplitzalm, Ausschnitt aus FWP 1.00 

 
 

  

Abb.  9, Gesamtübersichtsplan, Strukturkonzept Tauplitzalm 1997 

       … Trennlinie: Bundesforste im Westen / Almgenossenschaft im Osten 
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1 Haus Alpin Tauplitzalm keine Jugendgästehaus B 865/21 67316 G

2 Hotel Alpen Arnika Tauplitzalm Lawine rot u. gelb Beherbergung + Gastronomie B+G .388 67316 -

3 Hotel Hierzegger Tauplitzalm Lawine rot u. gelb Beherbergung + Gastronomie B+G .389 67316 -

4 Berggasthof Hollhaus Tauplitzalm keine Beherbergung + Gastronomie B+G .216 67316 G

5 Parkplatzstüberl Tauplitzalm Jausenstation G 865/1 67316 -

6 Torbauerhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Ferienwohnungen) B .158 67316 -

7 Kanonenhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Fewo) B .154 67316 -

8 Hogererhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Ferienwohnungen) B 865/2 67316 -

9 Dachsteinblickhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Ferienwohnungen) B .152 / .151 67316 -

10 Zettlerhütte I Tauplitzalm keine Beherbergung (1 Ferienwohn.) B .150 67316 -

11 Zettlerhütte II Tauplitzalm keine Beherbergung (1 Ferienwohn.) B 865/2 67316 -

12 Schermerhütten Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Hütten / 4 Ferienwohn.) B .155 67316 -

13 Koglerhütte II Tauplitzalm keine Beherbergung (4 Schlafzimmer) B .240 67316 -

14 Koglerhütte I Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Schlafzimmer + Matratzenl.) B .239 67316 -

15 Grashütte Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Schlafzimmer / 20 B.) B .238 67316 -

16 Alpenhotel Steirerhof Tauplitzalm keine Beherbergung (26 Zi) + Gastronomie B+G .387 67316 G

17 Hotel Berghof Tauplitzalm Tauplitzalm keine Beherbergung + Gastronomie B+G 865/19 67316 G

18 Hotel Alpenrose Tauplitzalm keine Beherbergung + Gastronomie B+G .383 67316 G

19 Haus Trawengblick Tauplitzalm keine Beherbergung (5 Ferienwohnungen / 18 B.) B 865/2 67316 -

20 Jugendgästehaus Tauplitzalm  Tauplitzalm keine Jugendgästehaus B .384 67316 G

21 Naturfreundehaus Tauplitzalm Tauplitzalm keine Beherbergung + Gastronomie B+G .214 67316 G

22 Winklerhütten Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Hütten / 3 bzw. 4 Schlafzi) B 865/2 67316 -

23 Petzhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (4 Schlafzimmer) B 865/2 67316 -

24 Losenbauerhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (5 Fewo / 20 B.) B .241 67316 -

25 Jagahütte Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Schlafzimmer) B .242 67316 -

26 Alpgenossenschaft Tauplitzalm keine Beherbergung B 865/2 67316 -

27 Thürlhütte Tauplitzalm keine Beherbergung B .246 67316 -

28 Popp-Hütte Tauplitzalm keine Beherbergung (4 Schlafzimmer) B 865/2 67316 -

29 Brandnerhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (4 Schlafzimmer) B 865/2 67316 -

30 Lärchenhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Ferienwohnungen) B 865/2 67316 -

31 Thomahofhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (2 Fewo / 16 B.) B 865/2 67316 -

32 Lenzbauerhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Schlafzimmer) B 865/2 67316 -

33 Reintalerhütte Tauplitzalm keine Beherbergung (3 Schlafzimmer + Matratzenl.) B .382 67316 -

34 Mühlbacherhütte I Tauplitzalm Lawine gelb Beherbergung B .123 67316 -

35 Mühlbacherhütte II Tauplitzalm keine Beherbergung B .124 67316 -

36 Gindlhütte Tauplitzalm Lawine gelb Beherbergung B 865/2 67316 -

37 Grazerhütte Tauplitzalm Lawine gelb Beherbergung + Gastronomie B+G .213 67316 G

38 ÖAV Linzerhaus Tauplitzalm keine Beherbergung + Gastronomie B+G 865/6 67316 G

39 Marburgerhütte Tauplitzalm Lawine rot u. gelb Beherbergung B .215 67316 -

40 Greithbauerhütte Tauplitzalm Lawine rot Beherbergung B 865/2 67316 -

41 Trawenghütte Tauplitzalm Lawine rot Jausenstation G .254 67316 -

42 Taschhütte Tauplitzalm Lawine gelb Jausenstation B 865/2 67316 -

43 Almrauschhütte Tauplitzalm Lawine gelb Beherbergung G .253 67316 -

44 Hagenhütte Tauplitzalm Lawine gelb Beherbergung B .251 67316 -

45 Eggharthütte Tauplitzalm Lawine rot Beherbergung (4 Schlafzimmer + 1 Fewo / 10 B.) B .385 67316 -

46 s'Kriemandl Tauplitzalm Schihütte (Winternutzung) G 1968/2 67004 G

47 Schöni Alm Mitterndorf Lawine gelb Schihütte (Winternutzung) G 1968/5 67004 G

48 Leistalm Tauplitzalm Jausenstation G 908/1 67316 -

B … Beherbergung, B+G … Beherbergung + Gastronomie, G … Gastronomie

05

08

09

01

07

06

03

02

04
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Abb.  10, Tauplitzalm, Übersicht über die Betriebe, westlicher Teil 
 
 

 
Abb.  11, Tauplitzalm, Übersicht über die Betriebe, östlicher Teil 

 
 

  
 … Hotel / hotelähnlicher Betrieb 
 
 

… Beherbergungsbetrieb / Selbstversorgerhütte 
 
 

… Naturfreundehaus, Grazerhütte, Linzerhaus 
 

 
… Jausenstation 

 
 
 
  
 

    Abb.  12, Tauplitzalm, Steirerseehütten ganz im Osten 
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Die folgende Beschreibung orientiert sich an der im Strukturkonzept 1997, erstellt von DI Berger, dar-
gestellten Einteilung der Tauplitzalm.  
 
 
EIGENTUMSSITUATION: Einleitend sei darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Tauplitzalm im Ei-
gentum der Almgenossenschaft steht. Allein das Grundstück 865/2, KG Tauplitz, hat eine Fläche von 
etwa 385 ha. Die Grenze verläuft durch die Gebiete 08 Hollhausmulde bzw. 09 Parkplatz. Westlich 
davon schließt das Hoheitsgebiet der Österreichischen Bundesforste an. Das Grundstück 865/1, KG 
Tauplitz, umfasst rund 75 ha. 
 
 
 
Die Tauplitzalm verfügt über zahlreiche Unterkünfte mit insgesamt rund 1.000 Betten für touristische 
Gäste. Diese Betten verteilen sich auf verschiedene Einrichtungen, darunter Hotels, Jugendgästehäu-
ser und Hütten. Diese Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten ermöglicht es, den Bedürfnissen unter-
schiedlichster Gästegruppen gerecht zu werden. 
 
Ein großes Problem besteht darin, dass viele touristische Betriebe auf Bauflächen liegen und daher nur 
einen geringen Eigengrundanteil aufweisen. Dies bedeutet, dass eine umfassende räumliche Erweite-
rung in der Regel die Zustimmung der Almgenossenschaft bzw. der Österreichischen Bundesforste er-
fordert. 
 
 
 Gebiet 01 Zentrum Fremdenverkehr / Bergstation Vierersessellift: 

 
Abb.  13, Zentrum der Tauplitzalm mit dem Großsee; Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; GIS-Stmk 
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Der Bestand umfasst drei Hotelbetriebe mit Restaurant, ein Jugendgästehaus, eine Selbstversorger-
hütte mit 5 Ferienwohnungen, das Vereinshaus der Naturfreunde sowie die Filialkirche Hl. Dreifaltigkeit. 
In den Wintermonaten wird die Tauplitzalm von den Wintersportarten geprägt. Das gesamte Gebiet ori-
entiert sich an den Liftanlagen, Abfahrten und der Langlaufloipe. Die Haupterschließung des Gebietes 
erfolgt im Winter vor allem über den 4er - Sessellift. Neben den Wintersportlern richtet sich diese Form 
der Erschließung auch an Tagestouristen. Im Sommer haben Bewohner (wie Almgenossen, Pächter, 
Hoteliers und deren Angestellte) sowie Übernachtungsgäste der Tauplitzalm die Möglichkeit, das Gebiet 
mit dem PKW zu befahren. Zusätzlich verkehrt ein Bummelzug, der entlang von fünf Seen führt. Vom 
Zentrum aus beginnen zahlreiche attraktive Wanderwege, darunter der 6-Seen-Wanderweg. Da die 
Bergstation des Sesselliftes im Zentrum liegt, starten die meisten Wanderungen von hier aus. Das Ge-
biet ist weder durch Lawinen noch Hochwasser gefährdet.  

 

Im  Strukturkonzept 1997 wird der ggs. Bereich (auszugsweise) wie folgt beschrieben: „Das Gebiet 

besteht aus einer Gruppe von Bauten aus der Nachkriegszeit mit Elementen aus den 1960ern (z.B. 

Eternitfassaden). Aufgrund der Dimensionen und Architektursprache entsprechen sie nicht der alten 

bauliche Tradition der Tauplitzalm.[…]  

 

Alpenhotel Steirerhof: Gst. .387, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Alpenhotel Steirerhof verfügt über 26 Zimmer, darunter Doppel-, Dreibett- und Vierbettzimmer. Ei-
nige dieser Zimmer sind mit einem eigenen Bad ausgestattet, während andere Zimmer Gemeinschafts-
bäder nutzen. Das Hotel bietet zudem ein öffentlich zugängliches Restaurant. (Quelle: Alpenhotel Steirerhof) 

Die Grundstücksgröße beträgt 559 m², der Bebauungsgrad (näherungsweise ermittelt) rund 0,8. 

 

Hotel Berghof Tauplitzalm:  Gst. 865/19, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Hotel Berghof Tauplitzalm verfügt über insgesamt 43 Zimmer. Die gastronomischen Einrichtungen 
umfassen ein Restaurant, ein Café und eine Bar. (Quelle: TUI.at) Die Grundstücksgröße beträgt ca. 8.850 
m². 

 

 
Abb.  14, Orthophoto, GIS Steiermark 2025 

vlnr. oben: Alpenhotel Steirerhof, Hotel Berghof Tauplitzalm, Hotel Alpenrose, Haus Trawengblick, Naturfreundehaus Tauplitz-

alm; unten: Jugendgästehaus Tauplitzalm   
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Hotel Alpenrose:  Gst. .383, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Hotel Alpenrose verfügt über 16 Zimmer und 5 Appartements. Das Hotel bietet zudem ein öffentlich 
zugängliches Restaurant und eine Sonnenterrasse. (Quelle: alpenrose-egger.at) Die Grundstücksgröße be-
trägt 773 m² (lt. GIS Steiermark), der Bebauungsgrad (näherungsweise ermittelt) rund 0,55. Das Haus 
Trawengblick gehört zum Betrieb der Alpenrose dazu. 

 

Jugendgästehaus Tauplitzalm: Gst. .384, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Jugendgästehaus Tauplitzalm verfügt über 31 Zimmer mit insgesamt 96 Betten. (Quelle: steiermark.at 

und yongstar-travel.de) Die Grundstücksgröße beträgt 816 m² (lt. GIS Steiermark), der Bebauungsgrad 
(näherungsweise ermittelt) 1,0. 

 

Naturfreundehaus Tauplitzalm:  Gst. .214, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Naturfreundehaus Tauplitzalm verfügt über insgesamt 29 Zimmer. In Bezug auf die Gastronomie 
betreibt das Haus ein eigenes Restaurant, das sowohl für Übernachtungsgäste als auch externe Besu-
cher geöffnet ist. (Quelle: Tripadvisor und HolidayCheck) Die Grundstücksgröße beträgt 800 m², der Bebau-
ungsgrad (näherungsweise ermittelt) 0,6. 

 
Diese fünf Betriebe im Zentrum der Tauplitzalm fungieren als zentrale Stützpunkte des Touris-
mus und stellen somit wesentliche Elemente für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde 
Bad Mitterndorf dar.  
 
Unter Hinweis auf die Zielsetzung der Weiterentwicklung des (Ganzjahres)Tourismus lt. Örtlichem Ent-
wicklungskonzept 1.00, welche als Maßnahme die Festlegung eines touristischen Siedlungsschwer-

punktes in Abstimmung auf den Bedarf sowie in räumlich funktionellem Zusammenhang mit den 

Tauplitz Bergbahnen vorsieht, würde sich hier im Zentrum der Tauplitzalm eine derartige Festlegung 
grundsätzlich empfehlen. Allerdings gilt es, die erwartbaren Schwierigkeiten mit der Almgenossenschaft 
hinsichtlich der Eigentumssituation zu berücksichtigen, weshalb die separate Einstufung als Gastrono-
mie- und Beherbergungsbetrieb mit Erweiterungspotential gemäß REPRO 2016 – trotz der fünf Betriebe 
auf engem Raum – durchaus gerechtfertigt erscheint.  
 
 

 Gebiet 08 / 09 Hollhausmulde und Parkplatz 
Im  Strukturkonzept 1997 wird der Gebiet 08 Hollhausmulde (auszugsweise) wie folgt beschrieben: 
„Dieser Teil ist das zweite Fremdenverkehrszentrum des Almgebietes. In der Mulde, in der die Grenze 

zwischen dem Gebiet der Almgenossenschaft und den österreichischen Bundesforsten verläuft, befin-

den sich der Alpengasthof Hirzegger und der Gasthof Zand. Auf der Anhöhe Richtung Krallersee liegt 

das Haus Alpin. Gerade in diesem Bereich ist eines der Hauptprobleme gut ersichtlich: Die Gastrono-

miebetriebe, auch im Zentrumsgebiet, haben einen sehr geringen Eigengrundanteil.[…] Wie im Zentrum 

01 erreichen manche Betriebe auch in diesem Gebiet eine extreme Verdichtung auf dem eigenen 

Grundstück. […] Im Bedarfsfall gefährdet das Fehlen von Erweiterungsflächen deren Existenz. Da die 

wirtschaftliche Situation der gesamten Region Tauplitz vom Fremdenverkehr abhängt, müssen Erwei-

terungsflächen auch in diesem Gebiet ausgewiesen werden und sind für eine geordnete Weiterentwick-

lung der Region unbedingt notwendig.“  
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Lt. geltendem Gefahrenzonenplan ist das Gebiet 08 Hollhausmulde in erheblichem Maße von natur-
räumlichen Gefahren bedroht, sowohl durch Hochwasser- als auch durch Lawinengefahr.  
 
In § 8 Abs 2 Entwicklungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen 
idF. LGBl. 56/2024 ist Folgendes bestimmt: „Sofern in den §§ 9 bis 13 nichts anderes bestimmt ist, sind 

in roten und gelben Gefahrenzonen […] die Ausweisung […] von Bauland, […]  im Flächenwidmungs-

plan unzulässig.“ In § 13 Abs 2 Z2 ist für sonstige gelbe Gefahrenzonen u.a. folgende ergänzende Aus-
nahme genannt: „In sonstigen gelben Gefahrenzonen sind folgende Festlegungen im Flächenwid-

mungsplan zulässig: […] Festlegung von bebautem Bauland einschließlich kleinflächig unbebauter Be-

reiche als Sanierungsgebiet“. In „sonstigen gelben Gefahrenzonen“ ist keine erhebliche Gefährdung 
durch Wildbäche oder Lawinen zu erwarten. 
 

 
Abb.  15, Ausschnitt aus dem Gefahrenzonenplan, GIS Steiermark 2025 

vlnr. oben: Haus Alpin (Jugendgästehaus), Hotel Alpen Arnika, Hotel Hirzegger; unten: Hollhaushütte 

 
Der Bestand im Gebiet 08 Hollhausmulde umfasst zwei Hotelbetriebe mit Restaurant sowie ein Jugend-
gästehaus. 
 
Hotel Alpen Arnika:  Gst. .388, KG 67316 Tauplitz 
Hotel Hierzegger:  Gst. .389, KG 67316 Tauplitz 
 
Es ist klar ersichtlich, dass sich das Hotel Alpen Arnika und das Hotel Hirzegger in Zonen mit roter 
und gelber Lawinengefahr befinden, das Hotel Hierzegger mit seinem Bestand im Südosten zudem in 
Zonen mit roter und gelber Hochwassergefahr. Eine Festlegung als Bauland der Kategorie Erholungs-
gebiet ist damit ausgeschlossen. 



a r c h i t e k t   DI  Martina  K A M L | 8786 Rottenmann | m.kaml@architektur-kaml.at 
28 

 

 
Abb.  16, Hollhausmulde, Ansicht von Nordosten; Quelle: www.shigebiete-test.de 

 
 
Haus Alpin:  Gst. .388, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das Jugendgästehaus Haus Alpin verfügt über insgesamt 50 Zimmer und bietet Platz für 98 Betten. Die 
Zimmer sind mit zwei- bis sechs Betten ausgestattet. (Quelle: hotel-ami.com und steiermark.at) Die Grund-
stücksgröße beträgt 3.325 m², der Bebauungsgrad (näherungsweise ermittelt) 0,23. 

 
 
 
Der Bestand im Gebiet 09 Parkplatz umfasst einen hotelähnlichen Betrieb mit Restaurant sowie meh-
rere Selbstversorgerhütten. 
 
Berggasthof Hollhaus: Gst. .216, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Als erste Schutzhütte errichtet, zählt das „Hollhaus“ zu den traditionsreichsten Einrichtungen auf der 
Tauplitzalm und stellt einen von zwei Betrieben dar, die noch von Einheimischen geführt werden. Über 
Jahrzehnte hinweg entwickelte sich der Berggasthof zu einem zentralen Treffpunkt für Bergsportler und 
Erholungssuchende. Heute wird das Haus in dritter Generation geführt und steht für authentische Gast-
freundschaft, alpine Tradition und persönliche Betreuung. Mit seiner langen Geschichte ist das Hollhaus 
tief in der Region verwurzelt. Es verfügt derzeit über 19 Gästezimmer und 9 Mitarbeiterzimmer. Im Gast-
ronomiebereich umfasst das bestehende Angebot rund 150 Sitzplätze innen und rund 250 Sitzplätze 
außen. 

 
Wie die Betriebe im Gebiet 01 Zentrum sind auch das Jugendgästehaus Tauplitzalm im Gebiet 
08 und die Hollhaushütte im Gebiet 09 als zentrale Stützpunkte des Tourismus zu sehen. Beson-
ders vorteilhaft ist an diesen Standorten die räumliche Nähe zum großen Parkplatz. 
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 Gebiet 05 Grazerhütte, Linzerhaus Alpenverein, Marburgerhütte  
 

Abb.  17, Ausschnitt aus dem Gefahrenzonenplan,  
GIS Steiermark 2025 
 

vlnr. oben: Grazerhütte, Marburgerhütte; unten: Linzerhaus 

 
 
 
 
 
 
 
Der Bestand im Gebiet 05 umfasst die Grazerhütte, das Lin-
zerhaus Alpenverein sowie die Marburgerhütte. 
 
In einem Abstand von etwa 375 m bzw. 300 m zueinander 
liegen diese drei Objekte im Dreiecksverband. 

 
 
Marburgerhütte:  Gst. .215, KG 67316 Tauplitz 

Es ist klar ersichtlich, dass sich die Grazerhütte und die Marburgerhütte in Zonen mit Lawinengefahr 
befinden. Weitgehend in einer gelben Gefahrenzone gelegen, ragt die Marburgerhütte im Westen ganz 
geringfügig in eine rote Lawinenzone hinein und wird im Osten von einer roten Lawinenzone begrenzt. 
Eine Festlegung als Bauland der Kategorie Erholungsgebiet ist damit ausgeschlossen. 

 

Grazerhütte:  Gst. .213, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Die Grazerhütte ragt mit ihrem nordwestlichen Teil in eine gelbe Lawinenzone hinein. Aus der beiliegen-
den Stellungnahme der WLV vom 26.03.2025 geht Folgendes hervor: „Gemäß der 56. Verordnung „Ent-

wicklungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawinen“ vom 

06.06.2024 ist im betreffenden Bereich der „Grazerhütte“ innerhalb der gelben Gefahrenzone beim Be-

messungsereignis nicht mit Lawinendrücken von mehr als 3 kN/m² zu rechnen. Daher wird dieser Be-

reich per Definition als gering lawinengefährdet eingestuft.“ Eine Baulandfestlegung wäre nach § 13 Abs 
2 Z2 damit zulässig. 

Die Grazerhütte auf der Tauplitzalm verfügt über insgesamt 51 Betten, die sich auf sieben Zimmer (2 
Doppelzimmer und 5 Mehrbettzimmer) und zwei Matratzenlager mit insgesamt 26 Betten verteilen. Die 
Hütte bietet jedoch nicht nur Unterkunft, sondern spielt auch in der Gastronomie eine sehr wichtige Rolle 
auf der Tauplitzalm. (Quelle: ausseerland.salzkammergut.at und grazerhuette.at) 

 

ÖAV Linzerhaus:   Gst. 865/6, KG 67316 Tauplitz  „G“ 

Das ÖAV Linzerhaus verfügt über 7 Zimmer mit insgesamt 57 Betten. Darüber hinaus bietet das Haus 
zwei Schlaflager mit insgesamt 18 Schlafplätzen. (Quelle: ausseerland.salzkammergut.at und linzerhaus-tauplitz-

alm.at) Die Hütte bietet jedoch nicht nur Unterkunft, sondern spielt auch in der Gastronomie eine sehr 
wichtige Rolle auf der Tauplitzalm. 
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Almwirtschaft: 

 
Abb.  18, Ansicht von Osten; Quelle: www.salzkammergut.at 

 
Über Jahrhunderte hinweg wurde die Tauplitzalm von der traditionellen Almwirtschaft charakterisiert, 
wobei die Almhütten einen zentralen Bestandteil dieser Landwirtschaft darstellen. Sie ist stark von der 
Weidewirtschaft geprägt, die im Sommer nicht nur zur Pflege der Wiesen beiträgt, sondern auch die 
Artenvielfalt erhält. Gleichzeitig ist die Region bekannt für Milchwirtschaft und Käseproduktion. Diese 
Produkte, zusammen mit der begrenzten Viehzucht von Kühen, Schafen und Ziegen, schaffen ein au-
thentisches Erlebnis.  
 
Heute ist die Region ein beliebtes Ziel für Naturliebhaber und Wintersportler. So hat der Tourismus in 
den letzten Jahrzehnten deutlich zugenommen und die Bedeutung der Landwirtschaft in gleicher Weise 
abgenommen. Die enge Verbindung von Landwirtschaft und Tourismus über Jahre hinweg hat das Bild 
der Tauplitzalm stark geprägt. Der Tourismus hat es den Almbauern ermöglicht, neben der Landwirt-
schaft auch durch Übernachtungen, Gastronomie und den Verkauf von selbst erzeugten Produkten ein 
weiteres Einkommen zu generieren. Einige Bauern haben sich auch auf Agrartourismus spezialisiert, 
bei dem sie den Besuchern die Möglichkeit bieten, das Leben der Almwirtschaft hautnah zu erleben.  
 
Einige Hütten auf der Tauplitzalm sind noch bewirtschaftet und bieten im Sinne einer Jausenstation 
regionale Produkte wie Almkäse, Milchprodukte und Fleischspezialitäten aus eigener Produktion an. In 
der Saison beherbergen sie Gäste, die die Aussicht und die traditionelle Küche genießen. Diese Hütten 
verbinden Landwirtschaft und Tourismus und bieten ein authentisches Almerlebnis, oft in enger Zusam-
menarbeit mit den lokalen Bauern, die traditionelle Methoden pflegen. Die Selbstversorgerhütten hinge-
gen bieten einfache Unterkunft und erfordern, dass Gäste ihre Verpflegung selbst organisieren.  
 
Die Almhütten auf der Tauplitzalm stehen somit an der Schnittstelle von Tradition und Tourismus. Auf 
der einen Seite bleibt die landwirtschaftliche Nutzung ein wichtiger Teil der Kultur und Identität der 
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Region, auf der anderen Seite hat der Tourismus den Raum und die Möglichkeiten für eine wirtschaftli-
che Weiterentwicklung geschaffen.  
 
Die Herausforderung liegt darin, diese beiden Aspekte miteinander zu vereinen, sodass die Region 
sowohl landwirtschaftlich nachhaltig bleibt als auch vom Tourismus profitieren kann, ohne dass die na-
türliche Umgebung oder die Traditionen verloren gehen. 
 
 
Eine übermäßige Vergrößerung der Almhütten auf der Tauplitzalm durch eine Erweiterung um 
mehr als das Doppelte würde den Maßstab sprengen, den Charakter des Gebietes erheblich ver-
ändern und die ursprüngliche Idylle und Ruhe, die die Alm auszeichnen, stark beeinträchtigen. 
 

 

Im  Strukturkonzept 1997 wird auf diese Thematik wie folgt eingegangen:  

 

Eine funktionstüchtige Landwirtschaft ist in diesem Gebiet der Garant für die Bewahrung und 

Pflege der Almlandschaft, die wiederum die Basis für eine gesunde Fremdenverkehrswirtschaft 

bildet: 

- Trotz Fremdenverkehr soll eine ungehinderte Bewirtschaftung der Alm möglich sein (Achtung und 

Freihaltung der Weideflächen) 

- Verringerung des Verkehrs und der Menge parkender Fahrzeuge 

 

Die Almfunktion des Gebietes ist der Imageträger der Region. Davon profitiert auch der Fremdenver-

kehr, sofern dieses Thema richtig vermarktet wird: 

- Typische Siedlungsgebiete der Almgenossen sollen von größeren Fremdenverkehrsbauten freige-

halten werden. Diese sollen sich auf spezielle Fremdenverkehrsgebiete (Geb. 01/08) konzentrieren 

- Um- oder Neubauten (speziell Fassadenrenovierungen) sollen in Form und Material auf traditionelle 

Aspekte (Almhütten, alte Vereinsgebäude) Bezug nehmen […] 
 

 
Abb.  19, Steirersee, Ansicht von Osten; Quelle: www.bergfex.at 
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Im  Strukturkonzept 1997 wird zu den Gebieten 03 und 06 Folgendes ausgesagt:  

„Das Kernsiedlungsgebiet der Almbauern [Gebiet 03] zeigt sowohl in der Siedlungsform als auch in der 

Nutzung den urtümlichen Charakter der Tauplitzalm. Für das Gebiet richtig dimensionierte Hütten grup-

pieren sich locker entlang der Straße. […] Als Urtyp kann die zweigeschoßige Almhütte angesehen 

werden. Im tiefer liegenden Erdgeschoß befindet sich der Stall, im Hochparterre, über eine Stiege er-

reichbar, der kombinierte Wohn-/Schlafraum.“  

 

„Von den Siedlungsgebieten der Almgenossen ist dieser Bereich [Gebiet 06] landschaftlich der attrak-

tivste. Die räumlichen Qualitäten bestehen in seiner Abgeschiedenheit und der naturräumlichen Umge-

bung (direkter Blick zum Steirersee). [...] Bebauung: Als einzige Baumaßnahme soll in diesem Gebiet 

die Wiedererrichtung der dort bestehenden Ruine möglich sein.“  

 
Abb.  20, Ausschnitt aus dem Gefahrenzonenplan, GIS Steiermark 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gebiet 06 unterliegt einer massiven Lawinengefahr, dem-
zufolge die Hütten in der Regel nur im Sommer genutzt wer-
den. 

 
 

s’Kriemandl:   Gst. 1968/2, KG 67004 Krungl  „G“ 

Mit einer Lage von 1.880 Metern über dem Meeresspiegel gilt das s'Kriemandl als die höchstgelegene 
Skihütte der Steiermark. Die Hütte befindet sich direkt am Lawinenstein, neben der Bergstation des 6er-
Sessellifts, und bietet eine 360-Grad-Panoramasicht. Die Hütte ist während der Wintersaison ein wich-
tiger Anlaufpunkt für Skifahrer. Neben traditionellen österreichischen Gerichten bietet das s'Kriemandl 
auch eine beliebte Après-Ski-Atmosphäre. (Quelle: hierzegger.at)  

Aus der beiliegenden Stellungnahme der WLV vom 26.03.2025 geht Folgendes hervor: „Die Betriebs-

stätte „s’Kriemandl“ auf Grundstück Nr. 1968/2 befindet sich auf einer Kuppe, sodass eine Lawinenge-

fährdung ausgeschlossen werden kann.“ 

 

SCHÖNI - Alm:  Gst. 1968/5, KG 67004 Krungl  „G“ 

Die SCHÖNI-Alm befindet sich auf 1.550 Metern Seehöhe, direkt an der Tauplitzalm Alpenstraße und 
an der Abfahrt der Mitterstein-Bahn. Ihre unmittelbare Lage neben der Piste macht die Schihütte zu 
einem wichtigen Einkehrplatz für Skifahrer. Auf der SCHÖNI-Alm wird sowohl internationale als auch 
österreichische Küche mit regionalen Spezialitäten serviert. Die Hütte bietet eine Après-Ski-Atmosphäre 
und veranstaltet in den Hauptsaisonen (Weihnachten und Februar) einen "Urigen Fondue-Abend" mit 
steirischer Volksmusik. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit dem Bus über die Tauplitzalm 
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Alpenstraße erreichbar, wodurch sie sich abseits von sportlichen Aktivitäten auch für persönliche Feiern 
wie Geburtstagsfeste, Hochzeiten oder Firmenveranstaltungen eignet (Platz für bis zu 320 Personen). 
(Quelle: schiwelt.de, steiermark.com, salzkammergut.at)  

Aus der beiliegenden Stellungnahme der WLV vom 26.03.2025 geht Folgendes hervor: „Gemäß der 56. 

Verordnung „Entwicklungsprogramm für den Umgang mit wasserbedingten Naturgefahren und Lawi-

nen“ vom 06.06.2024 ist im betreffenden Bereich der „Schönialm“ innerhalb der gelben Gefahrenzone 

beim Bemessungsereignis nicht mit Lawinendrücken von mehr als 3 kN/m² zu rechnen. Daher wird 

dieser Bereich per Definition als gering lawinengefährdet eingestuft.“ 

 

 

9.2 IM  TALBEREICH: 
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01 Steinitzenalm Mühlreith Jausenstation + Beherbergung (1 Zimmer) B+G 617/1 67006 -

02 Sportappartments
Gaiswinkler Neuhofen Neuhofen Beherbergung (4 Ferienwohnungen) B 3459 67006 -

03 Goaßhütte Neuhofen Geruchsbelastung Jausenstation G 3362/1 67006 -

04 Bootsvermietung am Stausee Mitterndorf Stausee Jausenstation G 514/1 67006 -

05 Singerhauser Mitterndorf Lawine rot u. gelb Jausenstation G .556 67006 -

06 Ödernalm Mitterndorf Jausenstation G 868/4 67316 -

07 Lenzbauernalm / Laink Kainisch Jausenstation G 1063/1 67008 -

08 Hubertusalm Mitterndorf Gastronomie G 3507 67006 G

B … Beherbergung, B+G … Beherbergung + Gastronomie, G … Gastronomie
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01 Steinitzenalm:  Gst. 617/1, KG 67006 Mitterndorf  

Rund 4,3 km von Mühlreith in südöstlicher Richtung entfernt, befindet sich die Steinitzenalm auf etwa 
1.000 Metern Seehöhe. Die Alm wird von den Biobauern Bernadette und Paul bewirtschaftet und bietet 
in der Sommersaison eine Auswahl an heimischen Schmankerl, darunter kräftige Suppen, Steirerkrap-
fen und „gebackene Mäuse“. Die Almhütte ist ein beliebtes Ziel für Wanderer und Radfahrer. Wanderer 
benötigen etwa 45 Minuten, um die Alm von Mühlreith aus zu erreichen, während der Aufstieg von Bad 
Mitterndorf etwa 75 Minuten in Anspruch nimmt. Auch Radfahrer sind willkommen, da die „Dachstein-
runde“ nur wenige hundert Meter von der Hütte entfernt verläuft. Für Gäste stehen sowohl Innen- als 
auch Außensitzplätze zur Verfügung, wobei letztere etwa 50 Personen Platz bieten. (Quelle: steiermark.com) 

 

Abb.  21, Ansicht von Südosten ; Quelle: www.salzkammergut.at 

 
Eine übermäßige Vergrößerung der Hütte durch eine Erweiterung um mehr als das Doppelte 
würde den Maßstab des Gebietes sprengen und die ursprüngliche Idylle und Ruhe, die die 
Steinitzenalm auszeichnen, stark beeinträchtigen. 
 

 
02 Sportappartements Gaiswinkler Neuhofen:  Gst. 3459, KG 67006 Mitterndorf 

Von Neuhofen rund 1.000 m in südwestlicher Richtung entfernt, verfügt die Unterkunft über eine ruhige 
Lage am Rand zum Pötschenwald mit atemberaubender Aussicht auf den Grimming. Die Sportappar-
tements Gaiswinkler bestehen aus vier Appartements, die jeweils komplett ausgestattet sind und Platz 
für mehrere Personen bieten. Die Lage bietet eine ruhige und naturnahe Umgebung und ist besonders 
für Gäste geeignet, die aktive Erholung in der Region suchen, da sie direkt an einer Mountainbike-
Strecke, an Langlaufloipen und Wanderwegen liegt und somit ideal für diese Outdoor-Aktivitäten ist. Die 
Grundstücksgröße beträgt 1.651 m², der Bebauungsgrad (näherungsweise ermittelt) 0,23. (Quelle: sport-

appartements.at) 
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Abb.  22, Ansicht von Südosten ; Quelle: sportappartements.at 

 
 
03 Goaßhütte:    Gst. 3362/1, KG 67006 Mitterndorf 
 

 
Abb.  23, Ansicht von Südwesten 

 
Südlich vom Hackenschmiedmoos gelegen, befindet sich die Goaßhütte rund 700 m von Neuhofen 
entfernt.  Sie stellt eine traditionelle Mostschenke dar, die neben einer gemütlichen Stube auch einen 
großzügigen Gastgarten bietet, von dem aus man einen Blick auf die umliegende Bergwelt genießen 
kann. Einer Mostschenke entsprechend werden neben regionale Säfte und selbstgebrannte Schnäpse 
angeboten, zu denen deftige Jausen serviert werden.  
 
Im direkten Nahbereich der Goaßhütte gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten, die die 
Gäste direkt zu dieser traditionellen Mostschenke führen. In der Winterzeit können Langläufer die prä-
parierten Loipen in der Umgebung nutzen, die sich durch den Pötschenwald und die umliegende Natur 
ziehen und verschiedene Schwierigkeitsgrade bieten. Für Radfahrer gibt es abwechslungsreiche 
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Mountainbiketouren, die durch Waldgebiete führen und sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Biker 
geeignet sind. Wanderer können den Pötschenwald erkunden, ein Gebiet mit Wegen für gemütliche 
Spaziergänge und anspruchsvollere Wanderungen, die teilweise Ausblicke auf die umliegenden Berge 
bieten.  
 
Die Goaßhütte befindet sich in einem geruchsbelasteten Bereich.   
 
 
05 Singerhauserhütte:    Gst. .556, KG 67006 Mitterndorf 

Rund 2 km von der Sonnenalm in nördlicher Richtung entfernt, befindet sich die Singerhauserhütte auf 
einer Seehöhe von rund 900 m. Sie stellt eine traditionelle Jausenstation dar und bietet Gästen eine 
gemütliche Atmosphäre mit herrlicher Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Die Hütte dient als belieb-
ter Einkehrpunkt für Wanderer und Ausflügler. (Quelle: gemeinde.bad-mitterndorf.at) 

 

In § 8 Abs 2 Entwicklungsprogramm für den Umgang mit was-
serbedingten Naturgefahren und Lawinen idF. LGBl. 56/2024 
ist Folgendes bestimmt: „Sofern in den §§ 9 bis 13 nichts an-

deres bestimmt ist, sind in roten und gelben Gefahrenzonen 

[…] die Ausweisung […] von Bauland, […]  im Flächenwid-

mungsplan unzulässig.“  
 
Da sich die Singerhauserhütte in Zonen mit roter und gelber 
Hochwassergefahr befindet, ist eine Festlegung als Bau-
land der Kategorie Erholungsgebiet ausgeschlossen. 
 
Abb.  24, Ausschnitt aus dem Gefahrenzonenplan, GIS Steiermark 2025 

 
 
04 Bootsvermietung am Stausee:  Gst. 514/1, KG 67006 Mitterndorf 
 

  
Abb.  25, Ansicht von Süden; Quelle: www. tripadvisor.at 
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Dem Bootsverleih ist eine kleine Jausenstation angeschlossen. Direkt im Salzastausee gelegen, ist eine 
Erweiterung auszuschließen. 
 
 
06 Steinbrecherhütte / Ödernalm:  Gst. 868/4, KG 67316 Tauplitz 

Die Steinbrecherhütte liegt auf der Ödernalm in Bad Mitterndorf auf etwa 1.200 Metern Seehöhe und 
ist nur zu Fuß erreichbar. Der etwa 1,5-stündige Aufstieg beginnt beim Parkplatz des Kochalmbauern 
und führt über einen besonders reizvollen Wanderweg, der sich durch eine malerische Landschaft aus-
zeichnet und einen leichten Schwierigkeitsgrad aufweist. Der Weg ist sehr beliebt und bis zur (rund 5 
km entfernten) Abzweigung in Richtung Grundlsee auch mit dem Rad erreichbar. Der weiterführende 
Wanderweg zur Tauplitzalm ist steil und anspruchsvoll. Die Hütte wird ausschließlich im Sommer be-
trieben und bietet traditionelle österreichische Küche mit regionalen Spezialitäten. Heinrich Harrer be-
zeichnete die Ödernalm als „den schönsten Fleck auf Erden“. (Quelle: Steiermark.com und Salzkammergut.at) 

 

  
Abb.  26, Ansicht von Westen; Quelle: www. Thoerl149.at 

 
Eine übermäßige Vergrößerung der Hütte durch eine Erweiterung um mehr als das Doppelte 
würde den Maßstab des Gebietes sprengen und die ursprüngliche Idylle und Ruhe, die die Öder-
nalm auszeichnen, stark beeinträchtigen. 
 
 
07 Lenzbaueralm / Laink:   Gst. 1063/1, KG 67008 Pichl 

Oberhalb von Kainisch gelegen, befindet sich die Lenzbaueralm auf knapp 1.000 Metern Seehöhe und 
bietet einen wunderschönen Ausblick ins Tal. Die Alm wird von Mai bis Oktober bewirtschaftet. In dieser 
Zeit verwöhnt die Familie ihre Gäste mit hausgemachten Mehlspeisen, herzhaften Jausen und weiteren 
traditionellen Almspezialitäten. Besonders hervorzuheben sind die hauseigenen Produkte wie Schnaps, 
Most und Gin, die den Besuch kulinarisch abrunden. Die Alm ist ein beliebtes Ziel für Sommergäste, die 
die Idylle der Natur genießen möchten. (Quelle: lenzbauernalm.at) Direkt bei der Lenzbaueralm startet 
der neu eingerichtete Hinterberger Panoramaweg. Auf einer Länge von knapp 30 km verläuft die Route 
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quer durch das Hinterbergertal über den sonnseitigen Höhenweg, von Kainisch/Radling über Knoppen, 
Obersdorf, Singerhauserhütte, über die Simonywarte und Brentenmöser-Alm bis zur Bergeralm und 
weiter nach Tauplitz. Entlang der Strecke vermitteln Infotafeln Informationen zu Natur, Kultur und Ge-
schichte des Tales. Darüber hinaus ist die Region rund um die Lenzbaueralm ein beliebtes Ziel für 
Radfahrer und Mountainbiker, da zahlreiche abwechslungsreiche Strecken durch Wälder und Almge-
biete führen.  

 

  
Abb.  27, Ansicht von Südwesten; Quelle: www. selektion-ausseerland.at 

 
Eine übermäßige Vergrößerung der Hütte durch eine Erweiterung um mehr als das Doppelte 
würde den Maßstab des Gebietes sprengen und die ursprüngliche Idylle und Ruhe, die die Lenz-
baueralm auszeichnen, stark beeinträchtigen. 
 
 
08 Hubertusalm:   Gst. 3507, KG 67006 Mitterndorf „G“ 

Die Hubertusalm ist ein traditionelles Gasthaus, das mit typischer Hausmannskost und einer gemütli-
chen Atmosphäre überzeugt. Die gemütliche Stub'n, das Gastzimmer mit Panoramablick und der groß-
zügige Gastgarten laden zum Verweilen ein. Besonders hervorzuheben ist der reizvolle Ausblick auf 
Bad Mitterndorf und den Grimming, Europas größten Monolithen. (Quelle: www. Steiermark.com und hubertus-

alm.eu)  

 

Als Gasthaus gemäß den gewerberechtlichen Bestimmungen geführt, stellt die Hubertusalm 
trotz ihrer Lage am Rand des Pötschenwaldes eine wesentliche Stütze der örtlichen Gastrono-
mie dar, da sie nur rund 1 km vom Zentrum der Marktgemeinde Bad Mitterndorf entfernt und somit auch 
fußläufig bequem erreichbar ist.  
 
Aber auch für Gäste, die in der Region sowohl im Sommer als auch im Winter aktiv sein möchten, dient 
die Hubertusalm als guter Einkehrplatz. Die Hubertusalm bietet Zugang zu mehreren Wanderwegen, 
darunter auch Rundwanderwege, die direkt zur Alm führen oder sie passieren, wie zum Beispiel der 
Pötschenwaldweg. In der Region Bad Mitterndorf gibt es zudem verschiedene Radwege, die durch das 
Pötschenwaldgebiet führen. Besonders der Grimmingradweg, eine beliebte Route durch das 
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Salzkammergut, verläuft in der Nähe der Hubertusalm. Im Winter ist die Alm gut über Langlaufloipen 
erreichbar, und auch Schneeschuhwanderungen sind in der Umgebung sehr beliebt. 
 

  
Abb.  28, Ansicht von Norden; Quelle: www. Steiermark.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
9.3 ZUSAMMENFASSUNG 
 
Mit den Tauplitz Bergbahnen und der Grimming-Therme verfügt die Gemeinde über zwei sehr große, 
für die Bestandsbetriebe maßgebliche touristische Infrastruktureinrichtungen, die stark von der Etablie-
rung zusätzlicher Beherbergungsbetriebe profitieren würden (Aufenthaltsgast statt Tagesgast). 
 
Die TAUPLITZALM ist eine Region, die durch eine enge Verknüpfung von traditioneller Almwirtschaft 
und touristischer Entwicklung geprägt ist. Eine Vielzahl an Betrieben, die sich über das weite Gebiet 
verteilen, bieten Unterkunft und/oder Gastronomie an. Etwa ein Viertel der Betten von Bad Mitterndorf 
werden auf der Tauplitzalm bereitgestellt. 
 
Die zentralen Stützpunkte des Tourismus befinden sich im Gebiet 01 (Zentrum der Tauplitzalm) sowie 
in den Gebieten 08/09 (Hollhausmulde und Parkplatz). Diese Gebiete zeichnen sich durch eine hohe 
Dichte an insgesamt sechs Hotels bzw. hotelähnlichen Betrieben sowie zwei Jugendgästehäusern aus. 
Das Naturfreundehaus und mehrere Selbstversorgerhütten ergänzen das Angebot. Besonders die Kom-
bination aus Beherbergung und Gastronomie trägt maßgeblich zur touristischen Bedeutung dieser Be-
triebe bei. In diesem Zusammenhang sind außerdem noch die Grazerhütte und das Linzerhaus im 
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Gebiet 05 zu nennen, die in ähnlicher Konstellation eine bedeutende Ergänzung zum touristischen Ge-
samtangebot der Region darstellen. Während sich im Zentrum die Bergstation des von Tauplitz kom-
menden 4er-Sesselliftes befindet, profitieren die Gebiete 08/09 (Hollhausmulde und Parkplatz) von der 
unmittelbaren Nähe zum großen Parkplatz am Ende der rund 10 km langen Alpenstraße, die von Bad 
Mitterndorf auf das Hochplateau führt und bei der Auffahrt ein beeindruckendes Panorama mit Blick auf 
die umliegende Bergwelt wie den Dachstein und den Grimming bietet. 
 
Im Gegensatz dazu ist vor allem das Kernsiedlungsgebiet der Almbauern im östlichen Teil der 
Tauplitzalm durch eine Vielzahl an Almhütten charakterisiert. Die enge Verbindung von Landwirtschaft 
und Tourismus über Jahre hinweg hat das Bild der Tauplitzalm stark geprägt. Einige dieser Hütten fun-
gieren als Jausenstationen und bieten Unterkunft. Sie ermöglichen ein authentisches Almerlebnis und 
verbinden Landwirtschaft und Tourismus, oft in enger Zusammenarbeit mit den lokalen Bauern, die tra-
ditionelle Methoden pflegen. Die Selbstversorgerhütten hingegen bieten einfache Unterkunft, wobei die 
Gäste ihre Verpflegung selbst organisieren müssen. Die Almhütten auf der Tauplitzalm stehen somit an 
der Schnittstelle von Tradition und Tourismus: Einerseits bleibt die landwirtschaftliche Nutzung ein wich-
tiger Teil der Kultur und Identität der Region, andererseits hat der Tourismus Raum und Möglichkeiten 
für eine wirtschaftliche Weiterentwicklung geschaffen. 
 
Ein nicht zu unterschätzender Aspekt auf der Tauplitzalm stellt die in Teilen massive Lawinengefahr dar 
wie im Bereich der Hollhausmulde, wo zwei Hotels betroffen sind, sowie im Bereich Gebiet 06, das 
landschaftlich mit direktem Blick zum Steirersee am attraktivsten liegt, aber in der Regel nur im Sommer 
genutzt werden kann.  
 
Die Gastronomiebranche in Österreich steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen, die sich 
in den letzten Jahren zunehmend verstärkt haben. Ein zentrales Problem ist der Personalmangel: Viele 
Betriebe kämpfen mit erheblichen Engpässen bei qualifiziertem Personal; ein Umstand, der die Be-
triebsführung erheblich erschwert. Diese Fachkräfte fehlen nicht nur in der Küche, sondern auch im 
Servicebereich, wodurch die Qualität und der Betrieb in vielen Gasthäusern beeinträchtigt wird. Ein 
weiteres großes Thema ist in den gestiegenen Betriebskosten zu sehen. Steigende Energiepreise, 
hohe Lebensmittelkosten und erhöhte Mieten setzen die Rentabilität vieler Gastronomen unter starken 
Druck. Insbesondere kleine und mittelständische Betriebe haben es zunehmend schwer, mit diesen 
gestiegenen Kosten Schritt zu halten. In vielen Fällen führt dies zu einer erhöhten Insolvenzgefahr. Ein 
weiteres ernstes Problem stellt das Fehlen von Betriebsnachfolgern dar, viele traditionsreiche Gast-
häuser müssen aufgrund der Abwesenheit von Nachfolgern schließen. Dies betrifft vor allem kleinere 
Familienbetriebe, die oft nicht in der Lage sind, die wirtschaftlichen und organisatorischen Herausforde-
rungen zu meistern oder keine geeigneten Nachfolger aus den eigenen Reihen finden. Diese Schlie-
ßungen führen zu einem Verlust an Vielfalt und Tradition in der österreichischen Gastronomie. Ein Prob-
lem, dem sich auch die Marktgemeinde Bad Mitterndorf – und hier vor allem im Talbereich wie etwa in 
den Siedlungsschwerpunkten – zu stellen hat. 
 
Auch außerhalb der Siedlungsbereiche sind IM  TALBEREICH sowie auf kleinen Anhöhen oberhalb des 
Talbodens einige touristische Einrichtungen zu finden, von der Almwirtschaft über Jausenstationen bis 
hin zum Gasthaus. Diese bieten den Besuchern sowohl im Sommer als auch im Winter authentische 
alpine Erlebnisse, die Naturgenuss mit kulinarischen Genüssen verbinden. Ein besonders herausragen-
der Betrieb in diesem Bereich ist die Hubertusalm. Als Gasthaus gemäß den gewerberechtlichen Best-
immungen geführt, stellt sie trotz ihrer Lage am Rand des Pötschenwaldes eine wesentliche Stütze der 
örtlichen Gastronomie dar, da sie nur rund 1 km vom Zentrum der Marktgemeinde Bad Mitterndorf ent-
fernt und somit auch fußläufig bequem erreichbar ist.  
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10 Touristische Siedlungspotentiale 
 

Aus dem Hotel-Masterplan der Kohl & Partner GmbH geht hervor, dass „die Gemeinde mit den Liftan-

lagen auf der Tauplitz Alm sowie der Grimming-Therme über zwei sehr große, für die Bestandsbetriebe 

maßgebliche touristische Infrastruktureinrichtungen verfügt, die maßgeblich von der Etablierung zusätz-

licher Beherbergungsbetriebe profitieren könnten (Aufenthaltsgast statt Tagesgast)“ und wird der Ge-
meinde daher die „Suche nach potentiellen Leitbetriebs-Standorten“ empfohlen. In den Handlungs-
empfehlungen wird konkret angeregt: „Wenn von Seiten der Therme bzw. der Bergbahnen zusätzliche 

Bettenkapazitäten geplant werden, sollte dies nach Maßgabe der rechtlichen Möglichkeiten grundsätz-

lich unterstützt werden. Anforderungsprofil für infrastrukturgetriebene Projekte aus Destinations- Per-

spektive: 

 

° Direkte Infrastrukturanbindung (Lift oder Therme) 

° Unkompliziertes, nachhaltiges Produkt mit Etablierung im mittleren Preis-Segment 

° Entsprechendes hotelgewerbliches Angebot (keine reinen Selbstversorger- Einheiten) 

° Optimierte Betriebsgröße mit mehr als 80 Zimmern 

° Ansprache neuer, jüngerer, aktiver Zielgruppen für die Destination 

° Nachhaltig gesicherte „warme“ Betten (keine versteckten Zweitwohnsitze) z.B. durch Eigenbe-

trieb oder Risikobeteiligung des Betreibers bzw. der Infrastruktur 

° Idealerweise positive Wertschöpfungs-Möglichkeiten für das regionale Umfeld (z.B. durch regi-

onale Kooperationen)  

 

Entsprechende Projekte sollten aber „besonders intensiv geprüft werden – entscheidend für eine nach-

haltige touristische Entwicklung ist neben dem Produkt die Be- und Vertriebsstärke des Betreibers, des-

sen Renommee, sowie die entsprechenden Verträge (Kernfrage: touristisches Projekt, oder Immobilien- 

Spekulations-Projekt?)“. „Im Hinblick auf eine bestmöglich abgesicherte Nachhaltigkeit der touristischen 

Nutzung sollten vorzugsweise regionale Investoren/Betreiber gewonnen werden.“ Obwohl „die 
Tauplitz“ sich als familienfreundliches Schigebiet vermarktet und alle Vorrausetzungen dafür bietet, 
zeigt die Ist-Analyse deutlich, dass „Leitbetriebe mit überregionalem Bekanntheitsgrad und zeitgemäßer 

Profilierung fehlen (z.B. Familien-Spezialist). 

 

Bad Mitterndorf sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, dass immer mehr touristische Groß-
betriebe an ausländische Investoren geraten. So befinden sich auf der Tauplitzalm nur mehr zwei 
Großbetriebe in heimischer Hand (Hollhaushütte, Hotel Hirzegger). Dies hat verschiedene Auswir-
kungen auf die lokale Wertschöpfung. Zum einen führt dies zu einer ungleichen Verteilung des Wohl-
standes, da die Gewinne nicht mehr in der Region bleiben, sondern an ausländische Eigentümer fließen. 
Langfristig gefährdet dies die lokale Identität und die Kontrolle über den Tourismus mit starkem Einfluss 
auf Ausrichtung und Entwicklung des Ortes. 

Gleichzeitig haben kleinere Unternehmen und die lokale Bevölkerung Schwierigkeiten, sich gegen die 
großen internationalen Akteure zu behaupten. Wenn diese den Arbeitsmarkt dominieren, verändern sich 
auch die Arbeitsbedingungen und Löhne, wodurch die Lebensqualität der Einheimischen beeinträchtigt 
wird. Zudem sind ausländische Investoren oft an kurzfristigen Renditen interessiert und weniger an der 
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langfristigen, nachhaltigen Entwicklung der Region. Solche wirtschaftlichen Entscheidungen stehen 
häufig nicht im Einklang mit den Interessen der Gemeinschaft. 

 

Aufgrund der Einstufung in der Ortsklasse A nach der Ortsklassenverordnung 2024 bestehen lt. 
REPRO Liezen grundsätzlich keine Beschränkungen im Hinblick auf die Anzahl an touristischen Sied-
lungsschwerpunkten. Im Wortlaut zum ÖEK 1.00 ist das Ziel, einen touristischen Siedlungsschwer-
punkt festzulegen, zwar verankert, räumlich im Örtlichen Entwicklungsplan aber noch nicht näher ab-
gegrenzt. 

 

Mit der vorliegenden gemeindeweiten Untersuchung werden die im Örtlichen Entwicklungskonzept ge-
setzten Ziele und Maßnahmen bestätigt:  

 

ZIELE 

 Weiterentwicklung des (Ganzjahres)Tourismus 

 Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 

 Quantitative Erweiterung der Beherbergungsbetriebe 

 Zielgruppenorientierte Erweiterung des touristischen Bettenangebotes  

 Ganzjahresnutzung im Umfeld der Kulmschanze  

 

Maßnahmen 

 Flächenvorsorge für touristische (Leit)Betriebe und Einrichtungen an geeigneten Standorten und 

darauf aufbauend Bauland der Kategorie Erholungsgebiet im FWP 

 Festlegung Touristischer Siedlungsschwerpunkte in Abstimmung auf den Bedarf sowie in räum-

lich funktionellem Zusammenhang mit den Tauplitz Bergbahnen und darauf aufbauend Bauland 

der Kategorie Erholungsgebiet im FWP 

 Festlegung eines Touristischen Siedlungsschwerpunktes in Abstimmung auf den Bedarf sowie 

in räumlich funktionellem Zusammenhang mit der Kulmschanze und darauf aufbauend Bauland 

der Kategorie Erholungsgebiet sowie Freiland mit Sondernutzung Erholung / Sport im FWP 

 

Lt. Richtlinie für die Festlegung touristischer Siedlungsschwerpunkte Stand 01/2012 ist im Hin-
blick auf die Begründung für den konkreten Standort Folgendes festgehalten: 

„Die Lage des touristischen Siedlungsschwerpunkts orientiert sich primär am Angebot der vorhandenen 

touristischen Infrastruktur, allfälligen Bestandserfassungen sowie etwaigen Ausbau‐ oder Erweiterungs-

plänen des Betreibers oder der Gemeinde. Weitere Kriterien ergeben sich durch die Aufschließungs-

möglichkeiten des Gebiets, Aspekte des Orts‐ und Landschaftsbildes, dem Erfordernis der Vermeidung 

von Nutzungskonflikten uVm. 

 

Für die Dimensionierung des touristischen Siedlungsschwerpunkts ist eine nachvollziehbare Prognose 

für den 15jährigen Planungshorizont erforderlich. Ausgehend von statistischen Kenngrößen wie z.B. 
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Nächtigungszahlen, Ankünften, Betriebsgrößen, Bettenzahlen udgl. soll der Flächenbedarf für touristi-

sche Einrichtungen und deren Erweiterungen ermittelt werden. Diese Grundlagen wurden bereits im 

Rahmen der Gesamtuntersuchung erhoben, die Prognose erfolgt im Örtlichen Entwicklungskonzept. 

Die Abgrenzung erfolgt entsprechend der Planzeichenverordnung mittels naturräumlichen oder sied-

lungspolitischen Grenzen einschließlich der jeweiligen Begründung.“ 

 

10.1 Auf der Tauplitzalm  

Auf der Tauplitzalm – insbesondere im zentralen Bereich – würde sich die Festlegung eines touristischen 
Siedlungsschwerpunktes grundsätzlich empfehlen. Eine nicht zu unterschätzende Hürde stellt jedoch 
die Eigentumssituation dar, da ein Großteil der Tauplitzalm im Besitz der Almgenossenschaft bzw. der 
Österreichischen Bundesforste ist. Die separate Einstufung als Gastronomie- und Beherbergungs-
betrieb mit Erweiterungspotential gemäß REPRO 2016 erscheint im Gebiet 01 Zentrum – trotz der 
fünf Betriebe auf engem Raum – daher durchaus gerechtfertigt.  

 

10.2 Im regionalen Siedlungsschwerpunkt Tauplitz 

In Tauplitz ist seit einigen Jahren ein gestiegenes Interesse von Investoren bzw. Betreibern an der Fe-
rienhotellerie zu verzeichnen. Zwar ist die dörfliche Struktur im Kern noch gegeben, die sukzessive 
Veränderung des Ortsbildes aber merklich erkennbar. Aus diesem Grund ist die Marktgemeinde Bad 
Mitterndorf bestrebt, im regionalen Siedlungsschwerpunkt Tauplitz, der durch eine entsprechende Funk-
tionsdurchmischung gekennzeichnet ist, entweder einen unmittelbaren Anschluss an das Zentrum her-
zustellen oder zumindest einen starken räumlichen und funktionellen Zusammenhang zwischen den 
Funktionen Tourismus und Zentrum zu schaffen. Dies soll Synergien zwischen den unterschiedlichen 
Nutzungen ermöglichen und so die effiziente Auslastung der vorhandenen Infrastruktur fördern. 

 

Nicht nur auf der Tauplitzalm, sondern auch in Tauplitz-Ort ist erkennbar, dass immer mehr touristische 
Großbetriebe zusehends in auswärtige bzw. ausländische Hand geraten. Derzeit werden drei der fünf 
Hotels von Einheimischen geführt – das Hotel Seebacher, das Hotel Hechl und das Hotel Kreutzer. 
Dagegen haben die Eigentümer des Hotel Sonnenuhr und des Tauplitzerhofes ihren Sitz in Wien bzw. 
Ungarn. 

 
Grundstücke 614/2, 615, 616, 617 und 619, alle KG 67316 Tauplitz: 
Im Örtlichen Entwicklungskonzept 1.00 ist im Bereich der Grundstücke 614/2, 615, 616, 617 und 619, 
alle KG 67316 Tauplitz, eine Nutzungsabsicht „Touristisches Leitprojekt - Chaletdorf Vasoldgründe“ 
Tlp und zu diesem Zweck eine relative siedlungspolitische Entwicklungsgrenze Nr. 1 (Baulandbedarf 

unter Berücksichtigung vorrangiger Entwicklung in Siedlungsschwerpunkten) festgelegt. 

 
Die Kohl & Partner GmbH attestiert diesem Standort, dass „die zur Verfügung stehende Fläche grund-

sätzlich ausreichend groß bemessen ist zur Etablierung eines Leitbetriebes mit (überregionaler) tou-

ristischer Relevanz. […] Der Standort ist für eine ferientouristische Nutzung gut geeignet. Aus Destina-

tions-Perspektive ist die Umwidmung im Hinblick auf die zu erwartenden positiven externen Effekte, 

sowie der intensiven regionalen Verankerung der Tauplitzer Bergbahn als Projekt-Initiator zu befürwor-

ten“. Zum Zeitpunkt der Revision war die Errichtung von ca. 150 Betten beabsichtigt. 
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Auszug aus den Erläuterungen zum ÖEK 1.00: „Die ggs. Grundstücke befinden sich im Norden von 

Tauplitz-Ort am Übergang zum grünlandgeprägten Bergland, wo die Landschaft bereits Grundzüge ei-

nes Almgebietes trägt. Die Schipiste ist lediglich ca. 25 m entfernt und auch die Talstation der Tauplitz 

Bergbahnen in räumlicher Nähe. Zudem schließen im Norden und Nordosten zwei Übungsschihänge 

an. Der innere Kern mit seinen Versorgungseinrichtungen (vollsortierter Nahversorger etc.) ist lediglich 

ca. 300 m entfernt und damit in bequem fußläufiger Erreichbarkeit. Derzeit ist der Rand des Siedlungs-

bereiches von einer ca. 3 m hohen Geländekante eingefasst, entlang derer ein schmaler Weg (öffentli-

ches Gut) verläuft, der von einer Baumreihe gesäumt wird. Jenseits davon ist Bauland der Kategorie 

Wohnen Allgemein mit einer Bebauungsdichte von 0,2 – 0,8 festgelegt. Die Widmungsfläche stellt eine 

sanft coupierte Mähwiese dar, die im Westen ca. 6-10% i.M. geneigt ist, im Norden ca. 15%, im Osten 

ca. 22% und in Richtung Süden vergleichsweise steiler abfällt (35 - 40% i.M.). Während sich der Land-

schaftsraum in Richtung Nordosten vergleichsweise sanft und weitläufig ausbreitet, geht er im nord-

westlichen Nahbereich in Wald über. Im westlichen Nahbereich fließen mehrere Gewässer (Gerinne) 

u.a. der Draxlerbach. Jenseits davon ist die Landschaft kleinstrukturiert und durch ein Wechselspiel aus 

kleinen Wiesen, Wäldern, Baumreihen und dergleichen gegliedert. Hinzu kommt eine hohe Reliefener-

gie. 

 
 

 

Abb.  29, Ansicht von Süden, 2016; Quelle: www.heimat-hd.at 

 
 
Neben den o.a. Vorteilen aus touristischer Sicht zeichnet sich das Gebiet durch Lärm- und Hochwas-

serfreiheit aus. Zudem sind die technisch-infrastrukturellen Anschlusspunkte im Nahbereich vorhanden 

und keine Tierhaltungsbetriebe in der Nähe gegeben. Nachteilig gestalten sich jedoch die topographi-

schen Voraussetzungen mit der in Teilen sehr starken Hangneigung. Die Einbettung ins Gelände stellt 

jedenfalls eine planerische Herausforderung dar. Auch das Thema der Oberflächenentwässerung darf 

nicht unterschätzt werden, wie zahlreiche Fließpfade insbesondere im westlichen Bereich belegen. Ei-

nen ganz wesentlichen Punkt aber, den es im Detail noch zu klären gilt stellt die äußere Erschließung 

dar.“ 
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10.3 Im Umfeld der Grimmingtherme 

Neuhofen liegt in südwestlicher Richtung ca. 700 m vom inneren Zentrum entfernt, zählt aber aufgrund 
der räumlichen Verflechtung über die B145 und ÖBB – Bahnlinie hinweg zum regionalen Siedlungs-
schwerpunkt mit zentralörtlicher Funktion. Das innere Zentrum mit seinen wichtigen Versorgungs- und 
Gemeinbedarfseinrichtungen ist im Mittel bereits ca. 1.000 - 1.500m entfernt und damit außerhalb fuß-
läufiger Erreichbarkeit (> 1.000 m). Im Hinblick auf die Nutzung ist Neuhofen dreigeteilt. Im Nordosten, 
im ältesten Kern, ist Neuhofen noch sehr stark landwirtschaftlich geprägt, im Nordwesten durch 
Wohnnutzung und im Süden, im Umfeld der Grimmingtherme, touristisch. 

Wie in Tauplitz ist die Marktgemeinde Bad Mitterndorf auch im Umfeld der Grimmingtherme bestrebt, 
entweder einen unmittelbaren Anschluss zum Siedlungsbereich von Neuhofen herzustellen oder zumin-
dest einen starken räumlichen und funktionellen Zusammenhang zu schaffen.  

Im Norden und Osten grenzen zwei in Summe knapp 5 ha große Flächen unmittelbar an das Kurgebiet 
der Grimmingtherme an, wovon sich die größere im Ausmaß von ca. 3,2 ha im 65-prozentigen Mehr-
heitseigentum der Marktgemeinde Bad Mitterndorf befindet. Weitere Gebiete mit baulicher Entwicklung 
für Tourismus liegen zwar Nahbereich der Grimmingtherme, sind im Osten jedoch durch den Neuhofen-
graben getrennt (ca. 2,5 ha) und im Westen durch die L729 Paß stein Straße (ca. 1,25 ha). 

 

10.4 Ganzjahresnutzung im Umfeld der Kulmschanze 

Mit dem Ziel einer Ganzjahresnutzung beabsichtigt die Marktgemeinde Bad Mitterndorf, die touristische 
Infrastruktur im Umfeld der Kulmschanze sukzessive zu attraktivieren. Sport, Spiel und Spaß stehen im 
Vordergrund. Darüber hinaus ist die Errichtung einer multifunktionalen Veranstaltungshalle angedacht. 
Eine derartige Einrichtung bedarf jedoch einer Baulandausweisung, die wiederum die Festlegung eines 
Touristischen Siedlungsschwerpunktes voraussetzt  Näheres siehe Kapitel 7.3 

 

10.5 Sanfter Tourismus im westlichen Gemeindegebiet  

Das westliche Gemeindegebiet, das im Osten am markanten Kumitzberg beginnt, lässt sich dem sanf-
ten Tourismus zuordnen. Die im Norden anschließenden grünlandgeprägten Unterhänge sind beson-
ders stark coupiert und strukturiert, bevor sie in eine geschlossene Waldzone übergehen. Südöstlich 
der B145 weitet sich das Tal beckenartig und bietet landwirtschaftlich genutzte Wiesenflächen auf sanf-
ten, weitläufigen Hügeln. Im Südwesten hingegen ist der Landschaftsraum durch seine Vielfältigkeit und 
Naturnähe geprägt, mit Moorlandschaften und dem Ödensee, die als Europaschutzgebiet und Natur-
schutzgebiet ausgewiesen sind. Diese naturnahen Gebiete eignen sich besonders für nachhaltigen und 
umweltbewussten Tourismus, der den Schutz der Landschaft betont. Der Kontrast zwischen den land-
wirtschaftlich genutzten Flächen im Südosten und der naturnahen Vielfalt im Südwesten schafft ideale 
Voraussetzungen für sanfte Freizeitaktivitäten wie Wandern, Radfahren; Langlaufen und Naturbeobach-
tungen, ohne die Umwelt zu belasten. 

 

 

Beilagen 1: Kurzgutachten der Kohl & Partner GmbH 
Beilagen 2: Auszug aus Tourismuskompass 
Beilagen 3: Stellungnahme der WLV vom 26.03.2025 
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11. AUSGANGSLAGE UND ZIELSETZUNG 

Der Tourismus spielt für die Gemeinde Bad Mitterndorf eine große Rolle – sie ist mit knapp 
500 Tsd. Nächtigungen die größte Gemeinde in der Tourismus-Region Ausseerland-
Salzkammergut.  

Zugleich verfügt die Gemeinde mit der Grimming Therme sowie der Bergbahn auf der Tauplitz 
über zwei touristische Infrastruktur-Einrichtungen, die ganz wesentlich vom Gedeih des 
touristischen Umfeldes im Allgemeinen bzw. der Entwicklung im Beherbergungs-Sektor im 
Speziellen abhängen. Darüber hinaus zeigt sich ganz allgemein ein zuletzt gestiegenes 
Interesse von Investoren bzw. Betreibern an der Ferienhotellerie.  

In diesem Zusammenhang erstellt die Marktgemeinde demnächst einen 
Flächenwidmungsplan – dieser soll betreffend etwaiger Ausweisungen touristischer 
Entwicklungszonen auf eine fundierte Grundlage gestellt werden.  

Aus diesem Grund wurde Kohl & Partner damit beauftragt, einen „Beherbergungs-Masterplan“ 
für die Gemeinde zu erstellen.  

Basierend auf einer Analyse der Bette- und Nächtigungsstruktur sollen fundierte 
Empfehlungen hinsichtlich der qualitativen und quantitativen Weiterentwicklung des 
Bettenangebots abgeleitet werden.  

Basierend auf den Erkenntnissen sollen nunmehr nachfolgende Standorte evaluiert werden, 
ob eine Umwidmung im Hinblick auf die touristische Gesamtentwicklung der Region zu 
begrüßen ist, oder nicht.   

� Standort „Tauplitz Talstation“ 

� Standort „Seebacher“ 
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22. WESENTLICHE ERGEBNISSE DES MASTERPLANS 

Die gesammelten Erkenntnisse des Beherbergungs-Masterplanes (datiert mit 14. 7. 2020) 
sind in einem gesonderten Bericht umfassend dokumentiert.  

Wesentliche Erkenntnisse aus dem Masterplan mit besonderer Relevanz für die 
nachfolgenden Standort-Evaluierungen sind insbesondere: 

� Die Inanspruchnahme der Destination von Tagestouristen ist durchaus beachtlich, 
insbesondere während der Hochsaisons-Stoßzeiten. Diese Problematik wird auch von 
Seiten der involvierten regionalen Touristiker durchaus kritisch gesehen.  

� Zurecht kritisch gesehen wird zudem die Etablierung weiterer „Inselbetriebe“ ohne 
maßgebliche externe Effekte für die Destination in ihrer Gesamtheit.  

� Betreffend der touristischen Intensität zeigt der Vergleich mit anderen Destinationen, dass 
diese (Nächtigungen pro Einwohner) trotz der steigenden Nächtigungen noch immer sehr 
moderat ist. Ein genereller Entwicklungs-Stopp wäre (insbesondere auch im 
Zusammenhang mit der erwarteten steigenden Nachfrage) somit aus Destinations-
Perspektive keinesfalls im Interesse der Allgemeinheit.  

� Im Hinblick auf eine bestmöglich abgesicherte Nachhaltigkeit der touristischen Nutzung 
sollten vorzugsweise regionale Investoren/Betreiber gewonnen werden.  

� Zugleich zeigt die Ist-Analyse deutlich, dass Leitbetriebe mit überregionalem 
Bekanntheitsgrad und zeitgemäßer Profilierung fehlen (z.B. Familien-Spezialist). Ohne 
investive Impulse droht eine „Ent-Professionalisierung“ des touristischen Angebots (immer 
mehr Bettenanteile im Ferienwohnungs-Segment). Demgegenüber könnte die 
Ansiedelung von Leitbetrieben in mehrfacher Hinsicht positive Impulseffekte für die 
Weiterentwicklung der Destination mit sich bringen. 

o Wertschöpfungseffekte in der Bau- und Betriebsphase 

o Indirekte Impulseffekte auf die umliegenden Beherbergungsbetriebe  

o Positive überregionale Berichterstattung und Ansprache neuer Zielgruppen 

� Hinzu kommt, dass die Gemeinde mit den Liftanlagen auf der Tauplitz Alm sowie der 
Grimming-Therme über zwei sehr große, für die Bestandsbetriebe maßgebliche 
touristische Infrastruktureinrichtungen verfügt, die maßgeblich von der Etablierung 
zusätzlicher Beherbergungsbetriebe profitieren könnten (Aufenthaltsgast statt Tagesgast) 

� Aus den oben genannten Gründen ist es sehr plausibel, dass es regional eine 
außerordentlich breite Akzeptanz für die Schaffung zusätzlicher Betriebe bzw. Betten gibt 
– dies jedoch mit entsprechend hoher Sensibilität.  
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33. BEFUNDAUFNAHME DER LIEGENSCHAFTEN 

3.1. Liegenschaft „Tauplitz Talstation“ 

Das potenziell als touristische Widmungsfläche vorgesehene Areal „Tauplitz Talstation“ mit 
einer Gesamtfläche von 14.840 m² befindet sich in Ortsnähe von Tauplitz bzw. der Talstation 
der Bergbahn Tauplitz.  Für diese Liegenschaft verfügt die Tauplitz Bergbahnen GmbH gemäß 
Auskunft des Auftraggebers einen Optionsvertrag. Betreffend der Liegenschaft bestehen noch 
keine konkreten Planungen, jedoch Überlegungen im Hinblick auf eine Errichtung eines 
Chalet-Dorfes.  

 

Lageplan:  

 

 

 

Foto Impressionen vom Standort:  
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44. GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME ZU DEN STANDORTEN 

4.1. Liegenschaft „Tauplitz Talstation“ 

� Die zur Verfügung stehende Fläche ist grundsätzlich ausreichend groß bemessen zur 
Etablierung eines Leitbetriebes mit (überregionaler) touristischer Relevanz.  

� Aus Gästeperspektive würde sich der Standort durch die Panorama-Aussichtslage, die 
Nähe zum Ortszentrum sowie die direkte Anbindung an den Skilift bzw. die Piste sehr gut 
für eine touristische Nutzung eignen.  

� Nachteilig im Hinblick auf eine mögliche Bebauung ist jedoch die vergleichsweise starke 
Hangneigung. Diese schränkt die baulichen Gestaltungsmöglichkeiten unweigerlich ein.  

� Aus Destinations-Perspektive wäre Umwidmung bzw. einer darauf hin folgenden 
touristischen Nutzung der Liegenschaft insbesondere aufgrund folgender Überlegungen 
hin erstrebenswert:  

o Durch die Nähe zum Ortszentrum von Tauplitz könnte die regionale Gastronomie 
sowie der regionale Handel maßgeblich vom zusätzlichen Nächtigungsvolumen 
profitieren 

o Aufgrund der unmittelbaren Anbindung an den Lift ist davon auszugehen, dass 
der Großteil der Winternächtigungen in einem dort etablierten 
Beherbergungsbetrieb zugleich Kunde der Bergbahn sein wird.  
 
Diese hat aufgrund der geringen Grenzkosten im Liftbetrieb einen starken Eigen-
Anreiz zur intensiven hotelgewerbliche Nutzung der Liegenschaft bzw. verfügt 
durch den Eigenbetrieb des Hotel Berghofes auch bereits über die entsprechende 
Betreiber-Kompetenz. 

 

Fazit: Der Standort ist für eine ferientouristische Nutzung gut geeignet. Aus 
Destinations-Perspektive ist die Umwidmung im Hinblick auf die zu erwartenden 
positiven externen Effekte, sowie der intensiven regionalen Verankerung der Tauplitzer 
Bergbahn als Projekt-Initiator zu befürworten.  

 

 

 

4.2. Liegenschaft „Seebacher“ 

� Aus touristischer Perspektive ist die Liegenschaft hervorragend für die Ansiedelung 
eines touristischen Leitbetriebes mit überregionaler Zugkraft geeignet. Dies 
insbesondere aufgrund folgender Aspekte 

o Gute Erreichbarkeit  
o Relative Nähe der Talstation 
o Gute Eignung sowohl sommer- als auch wintertouristisch 
o Sonniges Areal mit Aussicht 
o Große Grundstücksgröße sowie ebene Topografie ermöglichen flexible 

konzeptionelle Gestaltungsmöglichkeiten 
� Der angrenzende Fußballplatz ist keinesfalls nachteilig – je nach Konzept bzw. 

Zielgruppen ergeben sich hier sogar potenzielle Synergien zum wechselseitigen Vorteil.  



Handlungsfelder und 
Fokusthemen.
Ziele und Maßnahmen.

DI Martina Kaml
Textfeld
Auszug aus TOURISMUSKOMPASS AUSSEERLAND : BAD MITTERNDORF IM FOKUS; erstellt von der Kohl & Partner GmbH, Ergebnisprotokoll dat. mit 19.12.2024
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